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Der Kreishaushalt für das Jahr 2020 ist bestätigt
WARTBURGKREIS.	 Der	 Kreis-
tag	 hat	 am	 18.	 Dezember	
2019	den	Haushalt	des	Wart-
burgkreises	für	das	Jahr	2020	
beschlossen.	 Das	 Gesamtvo-
lumen	beträgt	 rund	164	Mio.	
Euro,	 wovon	 rund	 26,2	 Mio.	
Euro	 für	 Investitionen	 ge-
plant	 sind.	 Die	 Einnahmen	
resultieren	 im	 Wesentlichen	
aus	 Zuweisungen	 vom	 Land	
Thüringen	sowie	der	Kreisum-
lage	 von	 den	 kreisangehöri-
gen	 Städten	und	Gemeinden.	
Dabei	 ist	 der	 Hebesatz	 der	
Kreisumlage	 2020	 stabil	 ge-
blieben	und	beträgt	wie	auch	
im	 Vorjahr	 38,375	 Prozent.	
Dennoch	 werden	 Mehrein-
nahmen	 aus	 der	 Kreisumlage	
erzielt,	 weil	 die	 Steuerkraft	
der	 Kommunen	 -	 mithin	 die	
Steuereinnahmen	 der	 Kom-
munen	-	weiter	gestiegen	ist.	
Bei	der	Haushaltsplanung	wa-
ren	vier	wesentliche	Faktoren	
zu	 berücksichtigen:	 Gebiets-
reform,	 Kommunaler	 Finanz-

ausgleich,	 Digitalisierung	
und	 Bundesteilhabegesetz.	
Der	 Kreiswechsel	 der	 Stadt	
Kaltennordheim,	 aber	 auch	
das	 im	 September	 2019	 be-
schlossene	 Eisenach-Neuglie-
derungsgesetz	 wirkten	 sich	
auf	die	Haushalts-,	aber	auch	
bereits	auf	die	Finanzplanung	
aus.	 Der	 Kommunale	 Finanz-
ausgleich	 lag	 zur	 Haushalts-
planung	 bereits	 vor,	 wenn-
gleich	 dieser	 weiterhin	 nicht	
dem	Anspruch	auf	angemesse-
ne	Finanzausstattung	gerecht	
wird.	 Es	bleibt	hier	 abzuwar-
ten,	 wie	 die	 Forderung	 der	
kommunalen	Spitzenverbände	
nach	weiteren	100	Mio.	 Euro	
für	 notwendige	 Investitionen	
ausgehen	 wird.	 Eine	 wesent-
liche	 Berechnungsgröße	 für	
die	 Zuweisungen	 im	 Kom-
munalen	 Finanzausgleich	 ist	
die	 Einwohnerzahl.	 Sie	 sinkt	
weiterhin.	 Der	 Rückgang	 be-
trägt	 -	 auch	 bedingt	 durch	
das	 veränderte	 Gebiet	 -	 im	

Vergleich	 zum	 Vorjahr	 4.038	
Einwohner	und	erreicht	damit	
einen	 Stand	 per	 31.12.2018	
von	119.726	Einwohnern,	der	
im	Zuge	der	Haushaltsplanung	
zu	Grunde	gelegt	wurde.	Noch	
nicht	das	letzte	Wort	gespro-
chen	ist	in	Sachen	Rückkehr-
wille	der	Ortsteile	Andenhau-
sen,	 Fischbach	 und	 Klings.	
„Die	Rückkehr	dieser	Ortsteile	
begrüße	ich	auch	weiterhin“,	
so	 Landrat	 Reinhard	 Krebs.	
Die	 Digitalisierung	 hält	 auch	
im	 Wartburgkreis	 Einzug,	 so	
dass	 diese	 Herausforderung	
in	 diesem	 und	 in	 den	 Folge-
jahren	zu	bewältigen	ist.	Das	
Bundesteilhabegesetz	 (BTHG	
genannt)	verändert	den	Sozi-
alhaushalt	 in	 seiner	 Struktur	
umfassend.	 Dennoch	 bleibt	
der	soziale	Bereich	weiter	der	
größte	 Ausgabenbereich	 im	
Haushaltsplan	 des	 Wartburg-
kreises.

Lesen Sie weiter auf Seite 2!
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Insgesamt	 sind	 rund	 76,7	
Mio.	 Euro	 zur	 Finanzierung	
der	 Sozialleistungen	 aufzu-
bringen.	 Wichtige	 Größe	 für	
die	 Berechnung	 der	 Zuwei-
sungen	 im	 Schulbereich	 sind	
die	Schülerzahlen.	Für	10.758	
Schülerinnen	 und	 Schüler	
wendet	 der	 Wartburgkreis	 zu	
deren	Beschulung	und	Beför-
derung	 rund	19,58	Mio.	 Euro	
auf.	Das	entspricht	einem	Be-
trag	 von	 rund	 1.820	 Euro	 je	
Schüler,	 der	 gegenüber	 dem	
Vorjahr	 nochmals	 um	 rund	
54	 Euro	 angestiegen	 ist.	 In	
engem	 Zusammenhang	 mit	
der	 Schulträgerschaft	 und	
der	 sich	 daraus	 ergebenden	
Schülerbeförderung	 steht	 der	
öffentliche	 Personennahver-
kehr.	Diese	Pflichtaufgabe	des	
Wartburgkreises	 bedarf	 eines	
Zuschusses	von	4,0	Mio.	Euro.	
Mit	 rund	 800	 Bediensteten	
entspricht	 das	 Landratsamt	
in	seiner	Arbeitgeberfunktion	

der	 Größe	 nach	 einem	 mit-
telständischen	 Unternehmen.	
Die	 Nettopersonalausgaben,	
die	sich	dafür	nach	Abzug	von	
Personalkostenerstattungen	
ergeben,	betragen	rund	24,97	
Mio.	 Euro.	 Dies	 entspricht	
gerade	 einmal	 18,14	 %	 des	
Volumens	 des	 Verwaltungs-
haushaltes	 und	 ist	 Ausdruck	
effizienten	 Verwaltungshan-
delns	 im	 Sinne	 der	 Kreisbe-
völkerung.

Schwerpunkt der Inves-
titionen: Breitbandaus-
bau, Schulhochbau und 
Straßen
Schwerpunkt	 Nummer	 1	 der	
2020	 geplanten	 Investitio-
nen	 ist	 der	 Breitbandausbau	
mit	 einer	 Höhe	 von	 rund	 12	
Mio.	Euro,	zzgl.	weiterer	Ver-
pflichtungsermächtigungen	
in	 Höhe	 von	 rund	 25,6	 Mio.	
Euro,	 der	 sich	 jedoch	 auch	
über	 die	 Folgejahre	 bis	 2023	

erstrecken	 wird.	 Für	 den	 Be-
reich	des	Schulhochbaus	sind	
rund	 8,6	 Mio.	 Euro	 vorgese-
hen,	die	den	sog.	DigitalPakt	
Schule	bereits	beinhalten.	Die	
wesentlichsten	 Maßnahmen	
sind	 die	 Sanierungsmaßnah-
men	am	Gymnasium	in	Ruhla	
mit	 weiteren	 800.000	 Euro,	
die	Fortsetzung	der	Sanierung	
der	 Grundschule	 Kieselbach	
mit	1,5	Mio.	Euro,	zzgl.	einer	
Verpflichtungsermächtigung	
von	594.000	Euro.	Außerdem	
erfolgen	 Sanierungsmaß-
nahmen	 an	 der	 Grundschule	
„Parkschule“	 in	 Bad	 Salzun-
gen	 in	 einer	 Höhe	 von	 rund	
2,03	 Mio.	 Euro	 zzgl.	 einer	
Verpflichtungsermächtigung	
von	 rund	 1,7	 Mio.	 Euro	 und	
an	 der	 Regelschule	 Berka/
Werra	 in	 Höhe	 von	 150.000	
Euro	 zzgl.	weiterer	 Verpflich-
tungsermächtigungen	 für	 die	
Jahre	bis	2023	in	einer	Höhe	
von	rund	4,35	Mio.	Euro.	Die	

genannten	 Maßnahmen	 wer-
den	 über	 die	 Schulbauförde-
rung	 des	 Landes	 anteilig	 fi-
nanziert.	Für	die	Kreisstraßen	
sind	 rund	1	Mio.	Euro	vorge-
sehen.	 Zu	 den	 drei	 größten	
Einzelmaßnahmen	zählen	Pla-
nungs-	und	Baukosten	an	den	
Kreisstraßen	K	98	(Unterrohn	
-	 Oberrohn	 -	 Möhra),	 K	 102	
(Buttlar	 -	 Bermbach,	 Mies-
warz	-	Masbach	-	Mariengart,	
Gehaus)	 und	 K	 90	 (Urnshau-
sen	-	Bernshausen).
Mit	 dem	 Haushaltplan	 2020	
setzt	 der	 Wartburgkreis	 den	
Weg	 einer	 soliden	 Finanzpo-
litik	fort.	Dies	zeigt	auch	die	
seit	dem	Jahr	2009	bestehen-
de	Schuldenfreiheit	des	Land-
kreises.	Mit	der	Zulassung	der	
vorzeitigen	 öffentlichen	 Be-
kanntmachung	durch	das	Thü-
ringer	 Landesverwaltungsamt	
vom	5.	 Februar	2020	können	
die	 geplanten	 Maßnahmen	
nun	umgesetzt	werden.

Neuigkeiten aus dem Wartburgkreis

>>> Fortsetzung der Titelseite

Volkshochschulen von Stadt und Kreis wachsen zusammen
EISENACH/WARTBURGKREIS.	
Eisenachs	 Oberbürgermeiste-
rin	 Katja	 Wolf	 und	 Reinhard	
Krebs,	 Landrat	 des	Wartburg-
kreises,	haben	am	17.	Februar	
eine	 Kooperationsvereinba-
rung	 unterschrieben.	 Damit	
soll	 das	 Zusammenwachsen	
der	 Eisenacher	 Volkshoch-
schule	mit	der	Volkshochschu-
le	 des	 Wartburgkreises	 (VHS)	
befördert	werden.	Im	Zuge	der	
vereinbarten	Fusion	von	Stadt	
und	 Kreis	wird	 es	 ab	 dem	1.	
Januar	2022	eine	gemeinsame	
VHS	geben	–	mit	der	Hauptge-
schäftsstelle	 in	Eisenach	und	
einer	 weiteren	 Dienststelle	
in	 Bad	 Salzungen.	 „Unsere	
Vereinbarung	 ist	 ein	 wich-
tiger	 Schritt	 auf	 dem	 Weg	
des	 Zusammenwachsens	 bei-
der	 Einrichtungen	 mit	 einer	
zukunftsfähigen	 Struktur“,	
betonte	 Katja	 Wolf.	 Land-
rat	 Reinhard	 Krebs	 ergänzte:	
„Unser	 erklärtes	 Ziel	 ist	 es,	
stufenweise	ein	gemeinsames	
Bildungsprogramm	 zu	 entwi-

ckeln	 und	 als	 VHS	 weiterhin	
für	alle	Menschen	da	zu	sein,	
unabhängig	 von	 Bildungsab-
schluss	oder	Alter.“
Um	 das	 zu	 gewährleisten,	
sind	im	Hintergrund	der	heu-
te	 geschlossenen	 Kooperati-
onsvereinbarung	bereits	viele	
Dinge	 angeschoben	 worden,	
andere	 kommen	 neu	 hinzu.	
Dazu	 gehört	 beispielsweise	

der	Austausch	von	Dozenten,	
die	Umstellung	auf	ein	Schul-
jahresprogramm	 von	 Herbst	
bis	 einschließlich	 Sommer	
(analog	 der	 VHS	 im	 Wart-
burgkreis),	 das	 Erstellen	 von	
wortgleichen	 Satzungen,	 Ge-
bührenordnungen	 und	 Hono-
rarordnungen.	„Eine	der	wich-
tigsten	Aufgaben	ist	nun	eine	
Struktur	 für	 die	 gemeinsame	

VHS	zu	erarbeiten.	Wir	haben	
damit	die	Chance,	die	Angebo-
te	zum	ersten	Mal	strukturiert	
auf	den	Kreis	aufteilen	zu	kön-
nen“,	 betonte	Martin	 Scholz,	
kommissarischer	 Leiter	 der	
Eisenacher	VHS.	Erstmals	soll	
zum	 Schuljahr	 2021/22	 ein	
gemeinsames	 VHS-Programm	
realisiert	 werden.	 Bis	 dahin	
laufen	 die	 Kurs-	 und	 Veran-
staltungsplanungen	 in	 den	
jeweiligen	 Volkshochschulen	
getrennt	weiter.	 „Wir	 können	
unsere	 Kräfte	 nun	 bündeln,	
das	 ist	 ein	 großer	 Mehrwert.	
Anspruch	 ist	 dabei,	 dass	 die	
Bürger	 zufrieden	 nach	 Hause	
gehen“,	 ergänzte	 der	 Leiter	
der	 VHS	 des	 Wartburgkreises	
Hartmut	Kliem.
Katja	Wolf	und	Reinhard	Krebs	
informierten	 am	 Rande	 des	
Pressetermins	 auch	 über	 die	
Suche	nach	geeigneten	Räum-
lichkeiten	 für	 die	 Eisenacher	
Hauptgeschäftsstelle	der	VHS.	
Ein	 geeignetes	 Gebäude	 wird	
derzeit	noch	gesucht.

Foto: Pressestelle Eisenach
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Liebe Trauernde, liebe Bischofrodaer,  
liebe Bürgerinnen und Bürger,
das	tragische	Busunglück	vom	23.	Januar	mag	inzwischen	aus	den	Schlagzeilen	verschwunden	sein,	für	die	Eltern	der	
verstorbenen	Kinder,	für	alle	Trauernden	und	Betroffenen	gibt	es	auch	vier	Wochen	danach	keine	einfache	Rückkehr	
zur	Tagesordnung.	Die	Ereignisse	dieses	Donnerstagmorgens	liegen	noch	immer	wie	ein	dunkler	Schatten	über	unserem	
Landkreis.	Immer	wieder	wandern	unsere	Gedanken	zu	den	trauernden	Eltern	in	Bischofroda,	zu	den	Kindern,	die	im	Bus	
saßen,	zum	Fahrer	des	Busses	und	zu	den	Helfern.
Wirkliche	Worte	des	Trostes	zu	finden,	scheint	unmöglich.	Mit	einem	berührenden	Klagepsalm	hat	Superintendent	Ralf-
Peter	Fuchs	vom	Evangelischen	Kirchenkreis	Eisenach-Gerstungen	im	Trauergottesdienst	in	der	Kirche	von	Bischofroda	
der	Trauer	und	der	Hilflosigkeit	Ausdruck	verliehen.	Diesen	möchte	wir	hier	auszugsweise	abdrucken,	weil	er	die	Worte	
findet,	die	uns	fehlen.

In	tiefer	Anteilnahme,

Ihr	Landrat	Reinhard	Krebs

KLAGEPSALM

Herr,	unser	Gott,
stell	diesen	Tag	nochmal	auf	Beginn,
dreh	die	Uhren	zurück.
Alles	nochmal	auf	Anfang.
Nicht	geschehen	soll	sein,
was	geschehen	ist.
Wir	wollen	diesen	Morgen	nicht	haben,
Wir	wollen	diese	Nachricht	nicht	haben.

Es	waren	doch	auch	deine	Kinder,	Herr,
du	hast	sie	doch	hier	gewollt.
Du	hast	sie	doch	ins	Leben	gerufen.
Und	dir	haben	sie	vertraut.
Dein	Herz	hat	doch	mitgelacht,
wenn	sie	gelacht	haben.

Warum	jetzt	das?	Wieso?
Warum	bist	du	jetzt	so	still?
Warum	schweigst	du?
Siehst	du	nicht,
wie	uns	der	Atem	stockt?
Hörst	du	nicht,
wie	wir	uns	die	Ohren	zuheulen.
Die	Worte	verkümmern	uns	auf	den	Lippen.
Schweig	doch	nicht	zu
unserem	Tränenherz.

Herr,	unser	Gott
unser	Herz	ist	gewiss:
die	Kinder	werden	bei	dir	sein
und	du	wirst	sie	umarmen	und	segnen
wie	du	es	getan	hast
mit	den	Kindern	dieser	Welt
Und	sie	werden	sehen	eine	Herrlichkeit,
die	wir	nicht	einmal	ahnen	können.

Aber,	Herr,	wir	wollten
die	beiden	lieber	noch	bei	uns	haben.
Wollten	sie	noch
in	unserer	Mitte	haben.
Da	war	doch	eine	ganze	Menge	Leben	offen.
Das	war	zu	früh	Herr.
Das	war	viel	zu	früh!

Ein	Dorf	weint.
Erschrecken	klingt	durch	die	Fenster.
Weine	mit	uns,	du	Herz	allen	Lebens.
Klage	mit	uns,	du	König	der	Welt.

Tröste	uns,
auch	wenn	wir	nicht	wissen	womit.
Hilf	uns,
auch	wenn	wir	nicht	wissen,	wie.
Gib	uns	einen	Strohhalm,
auch	wenn	wir	keine	Ahnung	haben,
wie	der	aussehen	sollte.	(...)

Herr,	unser	Gott,	erbarme	dich	jetzt
deiner	Kinder.
Umhülle	sie	mit	deiner	Liebe.
Streichle	aus	ihrem	Gesicht
den	Schrecken	dieses	Morgens.
Trockne	die	Tränen
ihres	Abschieds	von	zu	Haus,
berge	sie	im	Schatten	deiner	Flügel.
Um	deines	Namens	Willen
umhülle	sie	jetzt	mit	Heimat.

Amen.

Spendenkonto noch bis Monatsende
Der	tragische	Busunfall	hat	die	Menschen	in	der	Wartburgregion	und	weit	darüber	hinaus	bewegt.
Die	Anteilnahme	für	die	betroffenen	Familien	aus	Bischofroda	ist	groß.	Das	Landratsamt	Wartburgkreis	hat	daher	ein	
Spendenkonto	zur	Opferhilfe	bei	der	Wartburg-Sparkasse	eingerichtet.
Auf	dieses	Konto	kann	noch	bis	zum	Monatsende	(29.	Februar)	eingezahlt	werden.

Das	Konto	wurde	ausschließlich	für	die	Opferhilfe	eingerichtet.	Wer	seine	Trauer	mit	einer	Spende	bekunden	möchte,	
benötigt	daher	kein	spezielles	Stichwort.

Kontoinhaber	ist	das	Landratsamt	Wartburgkreis.	Die	Kontonummer	lautet	DE52	8405	5050	0012	0451	28.	Das	Land-
ratsamt	stellt	bei	Bedarf	Spendenquittungen	für	eingegangene	Spenden	aus.
Wenn	eine	Spendenquittung	benötigt	wird,	muss	im	Verwendungszweck	die	eigene	Adresse	angegeben	werden.
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Neuigkeiten aus dem Wartburgkreis

Die Insel im Hautsee kann wieder schwimmen
DÖNGES.	 Zur	 Verbesserung	
des	 ökologischen	 Zustands	
von	 Gewässern	 und	 Natur-
raum	haben	K+S,	Thüringen-
Forst	 und	 die	 anerkannten	
thüringischen	 Naturschutz-
verbände	 Verband	 für	 An-
geln	und	Naturschutz	(VANT)	
sowie	 Arbeitsgruppe	 Arten-
schutz	(AAT)	eine	Kooperati-
onsvereinbarung	abgeschlos-
sen.	Als	erstes	gemeinsames	
Vorhaben	wurde	die	schwim-
mende	 Insel	 im	Hautsee	bei	
Bad	Salzungen/Dönges	rena-
turiert.
Bei	der	Zusammenarbeit	ste-
hen	 vor	 allem	 Projekte	 im	
Mittelpunkt,	 mit	 denen	 die	
Lebensräume	und	der	Bestand	
seltener	 Tier-	 und	 Pflan-
zenarten	 gefördert	 werden	
können,	 um	 den	 Naturraum	
insgesamt	 zu	 verbessern.	

Auf	der	Basis	wissenschaftli-
cher	Empfehlungen	durch	die	
Arbeitsgruppe	 Artenschutz	
Thüringen	 werden	 konkrete	
Maßnahmen	 mit	 fachlicher	
Unterstützung	 von	 K+S	 ge-
meinsam	 bewertet,	 ausge-
wählt	 und	 von	 Thüringen-
Forst	 und	 den	 Mitgliedern	
des	Verbandes	für	Angeln	und	
Naturschutz	praktisch	umge-
setzt.	 „ThüringenForst	 stellt	
darüber	 hinaus	 bei	 Bedarf	
geeignete	Flächen	zur	Verfü-
gung.	 So	 soll	 über	 langjäh-
rige	 Erhaltungs-	 und	 Pflege-
konzepte	 eine	 strukturreiche	
Verbesserung	des	Naturraums	
zu	 Gunsten	 spezialisierter	
und	seltener	Arten	der	Fauna	
und	Flora	Thüringens	erreicht	
werden“,	 erläutert	 Volker	
Gebhardt,	 ThüringenForst-
Vorstand.	Zugleich	sollen	die	

ausgewählten	 Projekte	 nicht	
vermeidbare	Eingriffe	 in	den	
Naturraum	 durch	 die	 Kali-
produktion	 ausgleichen.	 Ein	
Schwerpunkt	 wird	 deshalb	
auf	Gewässern	und	gewässer-
nahen	 Lebensräumen	 liegen,	
die	sich	vorrangig	im	Bereich	
der	 hessisch-thüringischen	
Landesgrenze	 befinden	 soll-
ten.
In	 einem	 ersten	 gemein-
samen	 Projekt	 wurde	 unter	
Einbindung	 der	 Unteren	 Na-
turschutzbehörde	 des	 Wart-
burgkreises	die	schwimmende	
Insel	auf	dem	Hautsee	wieder	
schwimmfähig	 gemacht.	 Un-
ter	Einsatz	spezieller	Technik	
wurden	auf	der	 Insel	Bäume	
gefällt	 und	 abtransportiert.	
Ihr	Gewicht	hatte,	neben	der	
Verwurzelung	 im	 Seegrund,	
dazu	 geführt,	 dass	 die	 Insel	

nicht	mehr	schwimmen	konn-
te.
Beim	Hautsee	handelt	es	sich	
um	 einen	 rund	 1,6	 Hektar	
großen	See,	der	durch	einen	
Erdfall	 entstanden	 ist.	 Er	
wird	erstmals	1486	als	„Klei-
ner	 Elfensee“	 urkundlich	 er-
wähnt.	Die	auf	 ihm	schwim-
mende	 Insel	 ist	 die	 Folge	
von	 Verlandungsvorgängen,	
die	eine	besondere	Form	von	
Schwingrasen	hervorgebracht	
haben.	 Nachdem	 1778	 ein	
Beobachter	die	Insel	mit	der	
Haut	 auf	 einer	 Milch	 vergli-
chen	 hatte,	 trägt	 der	 See	
den	 heute	 gebräuchlichen	
Namen.	 Bereits	 1977	 wurde	
der	See	als	Naturdenkmal	un-
ter	Schutz	gestellt.	Er	gehört	
zum	 FFH-Gebiet	 „Erdfallge-
biet	Frauensee“.

Pendelst Du noch, oder überlegst Du schon?
WARTBURGREGION.	 Landrat	
Reinhard	Krebs	und	Bernhard	
Schuchert,	 Geschäftsführer	
Firmenausbildungsverbund	
Wartburgregion	 e.V.	 präsen-
tierten	kürzlich	das	Fachkräf-
te-Navi	 2020	 der	 Öffentlich-
keit.	 Der	 Landrat	 unterstrich	
die	Wichtigkeit	der	Angebote	
im	 Fachkräfte-Navi	 für	 die	
Pendler	 oder	 Rückkehrer,	 die	
in	der	Wartburgregion	zukünf-
tig	eine	Heimat	finden	wollen.	
Mit	 dem	 Fachkräfte-Navi	 soll	
ein	 Prozess	 des	 Umdenkens	
bei	 den	 Pendlern	 eingeleitet	
werden.	 Im	 Fachkräfte-Navi	
kann	man	seine	persönlichen	
Kosten	für	das	Auto,	die	Frei-
zeit	 sowie	 die	 Gesundheit	
bilanzieren.	 Im	 Ergebnis,	 so	
Schuchert,	wird	man	feststel-
len,	 dass	 ein	 Arbeitsplatz	 in	
der	Region	 viele	Vorteile	mit	
sich	bringt	und	man	Netto	im	
Monat	nicht	weniger	Einkom-
men	zur	Verfügung	hat.

Die	 Wartburg-Sparkasse	 ist	
als	 zuverlässiger	 regionaler	
Partner	 beteiligt.	 Das	 Fach-
kräfte-Navi	 können	 sich	 alle	
interessierten	Pendler	in	allen	
Filialen	 der	 Wartburg-Spar-
kasse	 im	 Wartburgkreis	 und	
der	Stadt	Eisenach	kostenfrei	
abholen.

Als	 innovatives	 Akquisetool	
spricht	 das	 Fachkräfte-Navi	
gezielt	 Fachkräfte	 und	 die	
12.000	 Auspendler	 an,	 die	
täglich	 die	 Wartburgregi-
on	 zum	 Arbeiten	 verlassen.	
Über	 40	 Unternehmen	 aus	
dem	 Wartburgkreis	 und	 der	
Stadt	 Eisenach	 suchen	 Fach-	
und	 Führungskräfte	 für	 250	
freie	Stellen	in	der	Industrie,	

im	 sozialen	 Bereich	 oder	 im	
Handwerk.	 Die	 Entscheidung	
für	 oder	 gegen	 das	 Pendeln	
ist	 ein	 langwieriger	 Prozess	
und	 wird	 neben	 monetären	
Gründen	 oft	 von	 emotiona-
len	Bedingungen	beeinflusst.	
Das	Fachkäfte-Navi	bietet	den	
Pendlern	eine	Entscheidungs-
hilfe,	 um	 die	 persönlichen	
Kosten	 des	 täglichen	 Pen-

delns	 für	 Auto,	 Gesundheit,	
Familienleben,	 Ökologie	 und	
soziales	Umfeld	näher	zu	be-
trachten.

Die	Wartburgregion	bietet	für	
Pendler	 echte	 Alternativen.	
Online	 findet	 man	 das	 Fach-
kräfte-Navi	unter	
www.fachkraefte-navi.de.

Foto: Heiko Matz
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Neuigkeiten aus dem Wartburgkreis

Gute Medizin geht nur gemeinsam
EISENACH.	„Gute	Medizin	geht	
nur	 gemeinsam.“	 Mit	 diesem	
Satz	 leitete	 der	 Ärztliche	 Di-
rektor,	 Prof.	 Dr.	 med.	 Heiko	
Wunderlich,	 seinen	 Vortrag	
zum	Neujahrsempfang	des	St.	
Georg	 Klinikums	 im	 Januar	
ein.	Geladen	waren	Mitarbei-
ter	 des	 Krankenhauses,	 nie-
dergelassene	 Ärzte,	 Koopera-
tionspartner	 sowie	 Personen	
aus	 Politik	 und	 Gesellschaft.	
Thema	 seines	 Vortrages	 war	
die	 Medizinstrategie	 des	 St.	
Georg	 Klinikums,	 die	 ver-
bindliche	 Richtschnur	 für	 die	
Entwicklung	 des	 Hauses	 bis	
2025	 ist.	 „Erstmals	 hat	 das	
Klinikum	 eine	 fachgruppen-
übergreifende	 Strategie,	 die	
die	 Fachkompetenz	 einzelner	
Kliniken	zu	Zentren	bündelt.“,	
so	der	Ärztliche	Direktor.	„Un-
ser	 Kernziel	 ist	 die	 Gewähr-
leistung	 einer	 dauerhaften	
und	 guten	 medizinischen	
Versorgung	in	unserer	Region.	
Um	dies	zu	gewährleisten,	ist	
eine	 nachhaltige	 und	 inter-
sektoriell	 ausgerichtete	 Stra-
tegie	notwendig.“

In	seiner	Begrüßung	zog	Ge-
schäftsführer	 Thomas	 Brei-

denbach	 eine	 positive	 Bi-
lanz	 für	 das	 Jahr	 2019.	 Zum	
31.12.2019	arbeiteten	im	St.	
Georg	 Klinikum	 1.046	 Men-
schen,	das	waren	47	Personen	
mehr	als	im	gleichen	Zeitraum	
des	Vorjahres.	Weiterhin	wur-
den	 rund	 20.000	 Patienten	
stationär	 im	 St.	 Georg	 Klini-
kum	 behandelt.	 Der	 Umsatz	
konnte	 um	 6	 Millionen	 Euro	
gesteigert	 werden	 –	 aus	 91	
Millionen	 Euro	 Jahresumsatz	
wurden	 53	 Millionen	 Euro	
Löhne	 und	 Gehälter	 ausge-
schüttet,	die	wiederum	in	die	
Region	flossen.

Im	 Herbst	 2019	 startete	 das	
St.	 Georg	 Klinikum	 in	 der	
Allgemein-	 und	 Viszeralchi-
rurgie	 sowie	 in	 der	 Urologie	
mit	 roboterassistierten	 Ope-
rationen	mit	Hilfe	eines	 sog.	
Da	Vinci	Xi,	der	zeitnah	auch	
in	 der	 Klinik	 für	 Frauenheil-
kunde	 zum	 Einsatz	 kommen	
wird.	Vor	diesem	Hintergrund	
kamen	 Prof.	 Dr.	 med.	 Werner	
Kneist,	 Chefarzt	 der	 Klinik	
für	 Allgemein-	 und	 Viszeral-
chirurgie,	 und	 Prof.	 Dr.-Ing.	
Christian	Döbel,	Professor	für	
Automatisierungs-	 und	 Rege-
lungstechnik	 von	 der	 Dualen	

Hochschule	 Gera	 Eisenach	
miteinander	ins	Gespräch.	Der	
Mediziner	 und	 der	 Ingenieur	
schlugen	 einen	 Bogen	 über	
die	 historische	 Entwicklung	
ihrer	 Disziplinen	 und	wagten	
einen	 Blick	 in	 die	 Zukunft.	
Sie	 klärten	 die	 Fragen,	 was	
aus	ihrer	jeweiligen	Sicht	un-
ter	Robotik	 zu	 verstehen	 ist,	
welche	 hohen	 Sicherheits-
standards	 zugrunde	 liegen	
und	 verpackten	 Stärken	 wie	
Schwächen	 ihres	 Metiers	 mit	
einer	 Portion	 Humor.	 Ernster	
wurde	 es	 dann	 wieder	 ab-
schließend	 zum	 Thema	 Arzt-
Patientenbeziehung,	 die	 auf	
tiefem	 Vertrauen	 basiert	 und	
nicht	 durch	 Formulare	 und	
Normen	zu	ersetzen	sei.

Thomas	 Breidenbach	 runde-
te	 das	 Abendprogramm	 mit	
einem	 ausdrücklichen	 Dan-
keswort	 ab,	 das	 sich	 an	 die	
Mitarbeiter/-innen	 des	 St.	
Georg	 Klinikums,	 des	Medizi-
nischen	 Versorgungszentrums	
und	 der	 St.	 Georg	 Servicege-
sellschaft	 für	 ihre	engagierte	
Arbeit	richtete.

Prof. Dr. med. Werner Kneist und sein Kollege operieren mit dem 
Da Vinci Xi 

Kultur & Veranstaltungen

Offline und offen für Kunst
EISENACH.	 Unter	 dem	 Pro-
jekttitel	 „Offline	 @offen	 für	
anderes“	 startet	 der	 Förder-
verein	 Freunde	 des	 Thüringer	
Museums	 Eisenach	 e.V.	 als	
Projektträger	 gemeinsam	 mit	
dem	 Thüringer	 Museum	 Eise-
nach	 im	 Februar	 ein	 vielfäl-
tiges	 museumspädagogisches	
Angebot	 in	 der	 Predigerkir-
che.	 Schulklassen	 und	 Ju-
gendgruppen	sind	aufgerufen,	
sich	 aktiv	 und	 kreativ	 mit	
dem	 Thema	 „offline@offen	
für	 anderes“	 auseinanderzu-
setzen	und	ihre	Ergebnisse	in	
Projektausstellungen	 ab	 Mai	
im	Kabinettraum	der	Prediger-
kirche	öffentlich	zu	präsentie-
ren.
„Aus	 der	 Idee	 wurde	 im	 Mu-
seum	 ein	 museumspädagogi-
sches	 Projekt	 entwickelt,	 das	
zu	 kreativem,	 künstlerischem	

Denken	 anregt.	 Damit	 wird	
auch	 ein	 Teil	 unseres	 Muse-
umskonzeptes	 umgesetzt“,	
sagte	 Kultur-	 und	 Bildungs-
dezernent	 Ingo	 Wachtmeister	
zur	 Vorstellung	des	Projektes.	
Schulklassen	und	Jugendgrup-
pen	 sind	 aufgerufen	 sich	 ak-
tiv	zu	beteiligen	und	sich	mit	
dem	Thema	„offline@offen	für	
anderes?“	 in	 kreativer	 Form	
auseinanderzusetzen.	 Ihre	 Er-
gebnisse	können	sie	anschlie-
ßend	in	einer	eigenen	monat-
lichen	 Projektausstellung	 in	
der	 Predigerkirche	 öffentlich	
präsentieren.	 Bilder,	 Fotogra-
fien,	 Geschichten,	 Dokumen-
tationen,	Umfragen,	aber	auch	
Darbietungen	der	Schüler	sind	
möglich.	Bei	der	Vorbereitung,	
Umsetzung,	 Präsentation	 und	
Darbietung	 der	 Ergebnisse	
im	 Rahmen	 der	 Ausstellung	

„offline“	 muss	 jedoch	 nicht	
auf	 online-Möglichkeiten	 ver-
zichtet	 werden.	 Wertung	 und	
Wichtung	 des	 online-offline	
Themas	 sollen	 den	 Schülern	
überlassen	werden.
Mit	 dem	 Wartburg-Radio	 ge-
wannen	Förderverein	und	Mu-
seum	einen	Partner,	der	wei-
tere	interessante	Angebote	im	
Rahmen	des	Projektes	bereit-
hält.	Dazu	gehören	Umfragen	
zum	Thema,	Gesprächsrunden	
und	 von	 Schülern	 mitgestal-
tete	Radiosendungen.	Mittels	
audio-visueller	 Aufbereitung	
können	auch	diese	Ergebnisse	
in	 der	 Predigerkirche	 präsen-
tiert	werden.	Weiterhin	bietet	
das	 Wartburg-Radio	 an,	 dass	
die	Schüler	und	Jugendlichen	
ihre	 Projektideen	 bereits	 vor	
Ausstellungsbeginn	 im	 Wart-
burgradio	vorstellen	können.

Projektideen	 können	 bis	 20.	
April	 2020	 im	 Thüringer	 Mu-
seum	 Eisenach	 unter	 reuter-
villa@web.de	 eingereicht	
werden.	 Eine	 kurze	 Mittei-
lung	 über	 Teilnahme,	 Pro-
jektidee	 und	 Kontaktdaten	
ist	 ausreichend.	 Die	 Anzahl	
der	Termine	 ist	begrenzt.	 In-
formationen	 und	 Anfragen	
über	 Reuter-Wagner-Museum	
03691-743293.
Mit	„offline“	wird	ein	aktuel-
les	Thema	unserer	Zeit	aufge-
griffen,	in	der	die	permanente	
Verfügbarkeit	sozialer	Medien	
selbstverständlich	 geworden	
ist.	 Das	 altersübergreifende	
Projekt	soll	einen	Beitrag	zur	
Entdeckung	einer	sinnstiften-
den	 kreativen	 Gestaltungs-
kraft	 leisten,	 damit	 demo-
kratische	 Verhältnisse	 eine	
Zukunft	haben.
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Equal Pay Day 2020
WARTBURGKREIS.	 Am	 17.	März	 2020	 ist	 der	 Tag,	 der	 symbo-
lisch	den	Gehalts-	oder	Lohnunterschied	zwischen	Männern	und	
Frauen	markiert.	In	Deutschland	beträgt	dieser	seit	2016	fast	
konstant	21	Prozent.	Das	ist	weder	zeitgemäß	noch	gerecht.
Das	diesjährige	Motto	„Auf	Augenhöhe	verhandeln	–	WIR	SIND	
BEREIT“	räumt	mit	dem	Vorurteil	auf,	dass	Frauen	die	Lohnlücke	
selbst	zu	verantworten	haben.	Es	 ist	ein	Mythos,	dass	Frauen	
nicht	 verhandeln	 wollen.	 Dass	 Frauen	 weniger	 erfolgreich	 in	
Verhandlungen	sind,	liegt	an	unbewussten	Vorurteilen	und	tra-
dierten	Rollenbildern	auf	beiden	Seiten.	Transparente	und	faire	
Kriterien	zu	Beförderung	und	Gehaltserhöhung	in	Unternehmen	
beugen	unbewussten	Denkmustern	vor.

Interessierte	Bürgerinnen	und	Bürger	sind	aufgerufen,	am	17.	
März	Flagge	zu	zeigen:	auf	der	Straße	und	in	den	sozialen	Me-
dien.
„Diskutieren	Sie	mit	Ihren	Bekannten,	Freunden	und	Freundin-
nen	über	die	Schieflage	bei	der	Bezahlung	und	reden	Sie	mit	
ihrem	Partner	oder	Partnerin	über	Geld“,	fordert	die	Gleichstel-
lungsbeauftragte	des	Wartburgkreises,	Petra	Lehman,	auf.

Am	17.	März	ist	sie	gemeinsam	mit	dem	Sozialverband	des	Vdk	
Ortsverbandes	 Bad	 Salzungen,	 Vertretern	 des	 Frauenzentrums	
„LOUISE“	und	Vertretern	von	Parteien	von	10	-	13	Uhr	am	Goe-
the-Park-Center	Bad	Salzungen	zu	finden,	wo	gemeinsam	zum	
Thema	informiert	wird.

Der	Vdk	Ortsverband	Werratal	wird	zudem	am	17.	März	in	den	
Orten	Gerstungen	und	Marksuhl	in	einzelnen	Unternehmen	In-
formationen	 rund	 um	 den	 Equal	 Pay	 Day	 erteilen.	 Außerdem	
wird	am	18.	März	ein	Kaffeenachmittag	in	der	Wilhelmstraße	in	
Gerstungen	stattfinden.	Dorthin	sind	alle	eingeladen,	die	zum	
Thema	Lohngerechtigkeit	diskutieren	möchten.

Klavierabend mit mehrfacher Preisträgerin
BEHRINGEN.	 Am	 Sonntag,	
8.	März	 ist	um	16:30	Uhr	 im	
Schlosshotel	 Behringen	 ein	
hochkarätiges	 Konzert	 mit	
einer	 jungen	 georgischen	 Pi-
anistin	zu	erleben.	Tamta	Ma-
gradze	spielt	Werke	von	Franz	
Liszt;	 Variationen	 über	 Mu-
sikwerke	 von	 Bach,	 Händel,	
Schubert	 sowie	 die	 1.	 Sin-
fonie	 von	 Ludwig	 van	 Beet-
hoven.	 Die	 junge	 georgische	
Pianistin,	1995	in	Tiflis	gebo-
ren,	begann	im	Alter	von	fünf	
Jahren	 mit	 dem	 Klavierspiel	
und	besuchte	die	Zentrale	Mu-
sikschule	 für	 begabte	 Kinder	
in	 Tiflis.	 Sie	 erregte	 bereits	
großes	 Aufsehen	 bei	 renom-
mierten	Festivals	und	Wettbe-

werben:	2012	gewann	sie	den	
Grand	Prix	beim	internationa-
len	Wettbewerb	 für	Pianisten	
Musik	ohne	Grenzen	in	Litau-
en	und	2015	den	1.	Preis	beim	
Internationalen	 Musikwett-
bewerb	 in	 Stockholm	 (SIMC)	
sowie	viele	andere	Preise	und	
Auszeichnungen.	 Tamta	 Ma-
gradze	 gehört	 international	
zu	den	größten	pianistischen	
Nachwuchshoffnungen.	 Seit	
2017	 setzt	 die	 DAAD-Stipen-
diatin	ihre	künstlerische	Aus-
bildung	an	der	Hochschule	für	
Musik	 Franz	 Liszt	 in	 Weimar	
bei	 Prof.	 Gerlinde	 Otto	 fort.	
Der	Eintritt	für	dieses	Konzert	
ist	frei;	Spenden	werden	gern	
entgegengenommen.
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Ostfrauen verändern die 
Republik
BAD	SALZUNGEN.	Unter	dem	Titel	„Ostfrauen	verändern	die	
Republik“	 erzählen	 Tanja	 Brandes	 und	 Markus	 Decker	 von	
starken	Frauen	 im	Rahmen	einer	 Lesung	 in	der	 Stadt-	und	
Kreisbibliothek	Bad	Salzungen.	Die	Ostfrauen	haben	dem	ver-
einten	Deutschland	ihren	Stempel	aufgedrückt.	Aber	warum	
ist	das	so?	Tanja	Brandes	und	Markus	Decker	betrachten	vor	
allem	die	 letzten	drei	 Jahrzehnte,	werfen	 aber	 auch	 einen	
Blick	zurück	in	die	Zeit	vor	1989.
Portraitiert	 werden	 Politikerinnen	 und	 Unternehmerinnen,	
Wissenschaftlerinnen,	 Journalistinnen	 und	 eine	 ehemalige	
Leistungssportlerin.
Dabei	arbeiten	Brandes	und	Decker	heraus,	worin	das	posi-
tive	Erbe	der	DDR	besteht,	ohne	das	System	zu	idealisieren.	
Und	liefern	überraschend	neue	Erkenntnisse.
Am	6.	März	2020,	in	der	Stadt-	und	Kreisbibliothek,	Beginn	
ist	19	Uhr.	Der	Eintritt	ist	frei.

23. Landwirtschaftlicher 
Fachtag
5. März 2020

„Freizeitzentrum Gleisdreieck“
Steinbachstraße 18 99880 Waltershausen

Beginn: 8.45 Uhr	(Einlass	ab	8.00	Uhr)
Themen sind u.a

Folgen des Brexit für die Landwirtschaft
Herr	Dr.	Freund	vom	Thünen-Institut	Braunschweig

Perspektive der Landwirtschaft in Thüringen-GAP 2020
Peter	Ritschel,	Präsident	des	Thür.	Landesamtes	für	Land-

wirtschaft	und	Ländlichen	Raum	(TLLLR)
ASP

Herr	Dr.	Kleinhans,	Amtsleiter	Veterinär-	u.	Lebensmittel-
überwachungsamt	Weimar

Kreisbauernverband	Eisenach-Bad	Salzungen	e.	V.
Kreisbauernverband	Gotha	e.	V.
TLLLR,	Zweigstelle	Bad	Salzungen

Talente der Musikschule Wartburgkreis erfolgreich bei Jugend musiziert
SONNEBERG.	 Vier	 Schüler	 der	
Musikschule	 Wartburgkreis	
nahmen	Anfang	dieses	Jahres	
am	 Regionalausscheid	 Südt-
hüringen	 des	 renommierten	
Nachwuchswettbewerbes	 „Ju-
gend	musiziert“	in	Sonneberg	
teil.	 Emilia	 Lippke	 (Blockflö-
te)	 aus	 Bad	 Salzungen	 und	
Jonathan	 Engel	 (Akkordeon)	
aus	 Kieselbach	 starteten	 in	
der	 Kategorie	 „Akkordeon	
Kammermusik“.	In	der	Alters-
gruppe	1b	erspielten	sie	sich	
einen	1.	Preis	mit	24	von	25	
möglichen	Punkten.	Ihre	Leh-
rerinnen	 Andrea	 Hoffmann	
(Blockflöte)	 und	 Beate	 Bach	
(Akkordeon)	sind	stolz	auf	die	
beiden	 fleißigen	 Talente.	Der	
Jüngste	 im	 Bunde,	 Gustavo	
Carvallho	da	Silva	Storch	aus	
Bad	 Liebenstein,	 bekam	 in	
der	 Kategorie	 „Klavier	 Solo“	
Altersgruppe	 1a,	 ebenfalls	
einen	 1.	 Preis	 mit	 22	 Punk-
ten.	In	der	Altersgruppe	1	be-
schränkt	sich	der	Wettbewerb	
auf	den	Regionalausscheid.	Ab	
der	Altersgruppe	2	ist	es	den	
Juroren	möglich,	 den	 jungen	
Talenten	 eine	 Weiterleitung	
zum	 Landeswettbewerb	 zu-
zuerkennen,	wie	 bei	 Erik	 Lee	
Christ	 aus	 Vacha	 geschehen.	
Er	 startete	 in	 der	 Kategorie	

„Klavier	Solo“	Altersgruppe	2.	
Mit	einem	1.	Preis,	23	Punk-
ten	 und	 einer	 Weiterleitung	
zum	 Landeswettbewerb	 darf	
er	sich	nun	bald	mit	den	bes-
ten	Teilnehmern	aus	allen	Re-
gionalwettbewerben	 in	 Thü-
ringen	 messen.	 Für	 ihn	 und	
seine	 Klavierlehrerin	 Melinda	

Szabo	 geht	 die	 Vorbereitung	
nun	also	in	die	2.	Runde.
Die	Teilnahme	an	einem	Wett-
bewerb	 ist	 eine	 aufregende	
Sache	und	nicht	nur	für	Schü-
ler	und	Lehrer	sehr	kraft-	und	
zeitaufwändig.	 Auch	 die	 Fa-
milien	 der	 Teilnehmer	 haben	
viele	 Extrafahrten	 zu	 Proben	

und	 Unterrichtsstunden	 auf	
sich	 zu	 nehmen.	Umso	 schö-
ner,	 wenn	 die	 Teilnehmer	
dann	 von	 der	 hochkarätigen	
Fachjury	 für	 die	 viele	 Arbeit	
mit	einem	tollen	Ergebnis	be-
lohnt	werden.

Auf dem Bild von links: Jonathan Engel, Emilia Lippke, Gustavo Carvallho da Silva Storch, Erik Lee 
Christ.  Foto: Musikschule
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Tag der offenen Tür in der  
Musikschule
BAD	 SALZUNGEN.	 Am	 Samstag,	 29.	 Februar	 öffnet	 die	Musik-
schule	des	Wartburgkreises	ihre	Türen	für	interessierte	Kinder,	
Jugendliche	 und	 Erwachsene.	 Von	 10	 bis	 12	Uhr	 können	 alle	
Instrumente	ausprobiert	werden.	Die	Mitarbeiter	der	Musikschu-
le	beraten	alle	interessierten	Besucher	zu	Fragen	rund	um	das	
Musikschulleben.

Frieda Graichen lernt Geige an der Musikschule Wartburgkeis 
 Foto: S. Ihling

Bläserklasse geht in die 2. Runde
BAD	 SALZUNGEN.	 Zum	 Schuljahr	 2019/2020	 begaben	 sich	
das	Dr.	Sulzberger	Gymnasium	und	die	Musikschule	des	Wart-
burgkreises	 auf	 eine	 besondere	 und	 neue	 Reise.	 Die	 erste	
Bläserklasse	 wurde	 gegründet	 und	 mit	 Unterstützung	 der	
Thüringer	Staatskanzlei	Blasinstrumente	im	Wert	von	30.000	
€	angeschafft.	

Bernhard	Hergert,	Lehrer	für	Blechblasinstrumente,	und	Jo-
chen	Wölkner,	Lehrer	 für	Holzblasinstrumente,	betreuen	 im	
ersten	 Jahrgang	 des	 Projektes	 18	 Schüler	 im	 Rahmen	 des	
Musikunterrichts.	Bereits	im	Advent	konnte	ein	erstes	Weih-
nachtslied	 zur	 Aufführung	 gebracht	 werden	 und	 auch	 zum	
Tag	der	offenen	Tür	präsentierte	sich	die	Bläserklasse	voller	
Stolz	der	Öffentlichkeit.

Jochen	Wölkner	zieht	ein	erstes	positives	Resume.	„Wir	ha-
ben	 gestaunt,	wie	 gut	 die	 Schüler	 auf	 ihren	 Instrumenten	
vorangekommen	sind.“	Auch	bei	den	Schülern	selbst	sind	nur	
positive	Bewertungen	zu	hören.	Für	die	Teilnehmer	der	Blä-
serklasse	ersetzt	im	5.	und	6.	Unterrichtsjahr	die	Bläserklas-
se	den	normalen	Musikunterricht.	

Noten	werden	allerdings	auf	Vorspiel	und	Musiktheorie,	wie	
auch	 im	 regulären	 Unterricht,	 vergeben.	 Gewählt	 werden	
kann	zwischen	den	Instrumenten	Trompete,	Posaune,	Tenor-
horn,	Querflöte,	Saxophon	oder	Klarinette.	Bis	zur	Anmelde-
woche	des	Gymnasiums,	vom	2.	März	bis	7.	März,	kann	man	
sich	noch	für	dieses	besondere	Projekt	entscheiden.

Service

Auszeichnung bewährter Kraftfahrer
WARTBURGKREIS.	 Die	 Ver-
kehrswacht	Wartburgkreis	e.V.	
möchte	 auch	 in	 diesem	 Jahr	
die	 Kraftfahrer	 mit	 mindes-
tens	10	 jähriger	vorbildlicher	
Fahrzeit	auszeichnen.

Die	 Auszeichnung	 gibt	 es	 in	
den	Stufen
•	 Bronze	für	10	Jahre	Fahr-

zeit
•	 Silber	 für	 20	 Jahre	 Fahr-

zeit
•	 Silber	mit	Eichenkranz	für	

25	Jahre	Fahrzeit
•	 Gold	für	30	Jahre	Fahrzeit

•	 Gold	mit	 Eichenkranz	 für	
40	Jahre	Fahrzeit	und

•	 Goldenes	Lorbeerblatt	für	
50	Jahre	Fahrzeit

Die	Auszeichnung	als	bewähr-
ter	Kraftfahrer	hat	 eine	Dop-
pelnatur:
Einerseits	dient	sie	der	Aner-
kennung	für	vorbildliches	Ver-
halten	 im	 Straßenverkehr	 in	
der	Vergangenheit	-	dem	Aus-
zeichnungszeitraum;	 gleich-
zeitig	 nimmt	 sie	 die	 Ausge-
zeichneten	aber	 auch	 für	 die	
Zukunft	in	die	Verantwortung	
anderen	ein	Vorbild	zu	sein.

Der	 Antragsteller	 darf	 in	 der	
Vergangenheit	 nicht	 gegen	
die	 Straßenverkehrsvorschrif-
ten	 verstoßen	 haben	 (z.B.	
Punkte	in	Flensburg,	Bußgeld	
ab	40	€).
Wir	berechnen	pro	Antragstel-
lung	 einen	 Unkostenbeitrag	
von	10,00	Euro.
Dieser	Betrag	 ist	bei	der	An-
meldung	zu	entrichten.

Die	Unterlagen	für	die	Antrag-
stellung	können	bei	der
Verkehrswacht	 Wartburgkreis	
e.V.	-	Tel.:	03691	/	203414

Georgenstraße	52	(Alte	Post-
halterei	 -	 Eingang	 Hospital-
straße)
99817	Eisenach

am 02.03.2019 
von 07.00 - 17.00 Uhr

am 03.03.2019 
von 07.00 - 15.00 Uhr

ausgefüllt	werden.

Vorzulegen ist die Fahrer-
laubnis und der Personal-
ausweis.

Ihre	Verkehrswacht	Wartburg-
kreis	e.V.	Region	Eisenach

Tag der offenen Tür im Gesundheitsamt Wartburgkreis
Was	 macht	 ein	 Gesundheitsamt?	 Am	 19.	 März	
2020	haben	Sie	die	Gelegenheit,	sich	diese	und	
weitere	 Fragen	 rund	 um	 das	 Thema	 Gesundheit	
beantworten	zu	lassen.	Das	Gesundheitsamt	des	
Wartburgkreises	 lädt	 in	 den	 Dienststellen	 Bad	
Salzungen	 (Erzberger	 Allee	 14)	 und	 Eisenach	

(Markt	22)	Interessierte	zum	Tag	der	offenen	Tür	ein.	In	der	Zeit	
von	13	–	17	Uhr	haben	die	Besucher	die	Möglichkeit,	die	ver-

schiedenen	Fachbereiche	des	Gesundheitsamtes	näher	kennen-
zulernen	und	sich	über	die	Aufgaben	des	Gesundheitsamtes	zu	
informieren.	Die	zuständigen	Mitarbeiter	geben	den	Besuchern	
gerne	Auskunft	und	gewähren	einen	Einblick	 in	 Ihre	 tägliche	
Arbeit.		Darüber	hinaus	gibt	es	viel	zu	sehen	und	einiges	kann	
selbst	ausprobiert	werden.	Z.B.	Seh-	und	Hörtests,	Blutdruck-
messung,	 Aufklärung	 über	 Infektionskrankheiten,	 richtiges“	
Händedesinfizieren,	Impfberatung	und	vieles	mehr.
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Der AZV informiert:
QR-Code löst Überweisungsträger ab 
Schnell, einfach und fehlerfrei mit Giro-Code (QR-Code) bezahlen
Der	 Abfallwirtschaftszweckverband	Wartburgkreis	 -	 Stadt	 Ei-
senach	verzichtet	zukünftig	bei	der	Versendung	seiner	Gebüh-
renbescheide	 auf	 beiliegende	 Überweisungsträger.	 Neu	 wird	
auf	 jedem	 Gebührenbescheid	 gut	 sichtbar	 ein	 sogenannter	
„QR-Code“	dargestellt.
Der	Zweckverband	reagiert	damit	auf	die	Umstellung	der	Über-
weisungsautomaten	bei	vielen	Banken.
Mit	dem	QR-Code	zahlen	Sie	Ihre	Rechnungen	schnell,	sicher	
und	fehlerfrei.	Im	QR-Code	sind	alle	relevanten	Daten	enthal-
ten	-	Empfänger,	Bankverbindung,	Betrag,	Verwendungszweck.	

Diese	Daten	werden	beim	Scannen	ausgelesen.	Für	Sie	entfällt	
das	lästige	Abtippen	bzw.	Ausfüllen	des	Überweisungsträgers.	
Sie	müssen	nur	noch	die	Angaben	auf	Richtigkeit	prüfen	und	
die	Überweisung	freigeben.
Wichtiger	Hinweis:	Im	QR-Code	ist	der	Gesamtbetrag	enthal-
ten.	Möchten	Sie	entsprechend	den	Fälligkeiten	zahlen,	müs-
sen	Sie	den	Zahlbetrag	manuell	korrigieren.
Alternativ	können	Sie	auch	die	Möglichkeit	des	Bankeinzugs	
(SEPA-Lastschriftverfahren)	nutzen.

Informationen des Amtes für Versorgung und Migration
Bildung und Teilhabeleistungen sowie Wohngeld werden zum 01.03.2020 zusammengeführt

Seit	dem	1.	Januar	2020	 ist	das	Bildungs-	und	Teilhabepaket	
(BuT)	dem	Amt	für	Versorgung	und	Migration,	SG	53.2	Staatli-
che	Sozialleistungen,	zugeordnet.
Zum	1.	März	dieses	Jahres	wird	die	Sachbearbeitung	der	Bildungs-	
und	Teilhabeleistungen	mit	der	Wohngeldgewährung	zusammen-
geführt.	Das	beudeutet,	dass	Anträge	für	beide	Leistungen	beim	
zuständigen	Sachbearbeiter	abgegeben	werden	können.
Die	 Zuständigkeiten	 und	 neuen	 Telefonnummern/Zimmernum-
mern	Wohngeld	und	BuT	sind	nachfolgend	aufgeführt:

Buchstabenbereich	A	-	E Zi.	131 Tel.:	03695/617529
Buchstabenbereich	F	-	J Zi.	130 Tel.:	03695/617528
Buchstabenbereich	K	-	M Zi.	130 Tel.:	03695/617527
Buchstabenbereich	N-Q;	T-Z Zi.	132 Tel.:	03695/617525
Buchstabenbereich	R,	S Zi.	131 Tel.:	03695/617526
Bitte beachten Sie auch die nachfolgenden neuen Telefon-
nummern:
Staatliche Sozialleistungen - Elterngeld
Buchstabenbereich	A	-	L Zi.:	160 Tel.:	03695/617524
Buchstabenbereich	M	-	Z Zi.:	160 Tel.:	03695/617523
Asylbewerberleistungen und -betreuung
Sachgebietsleiter Zi.:	27 Tel.:	03695/617530
Sachbearbeiter/in Zi.:	26 Tel.:	03695/617531

u. 617532
Sachbearbeiter/in Zi.:	166 Tel.:	03695/617533

u.	617545

Bitte hier auch die geänderten Sprechzeiten beachten:
Montag,	Dienstag,	Donnerstag		 09:00	-	12:00	Uhr
Donnerstag		 13:00	-	18:00	Uhr
Mittwoch	und	Freitag	kein	Sprechtag

Ausländer- u. Asylbewerberangelegenheiten
Sachgebietsleiterin Zi.:	55 Tel.:	03695/617540
Buchstabenbereich	K,	M Zi.:	49 Tel.:	03695/617541
Buchstabenbereich	H,	N	-	R,	YZi.:	48 Tel.:	03695/617542
Buchstabenbereich	L,	S	-	X,	Z Zi.:	48 Tel..	03695/617543
Buchstabenbereich	B	-	G Zi.:	50 Tel.:	03695/617545
Buchstabenbereich	A,	I,	J Zi.:	50 Tel.:	03695/617546
Amt für Ausbildungsförderung
BAföG-Anträge
Ab	Ende	Februar	2020	liegen	die	Formulare	der	BAföG-Erst-	
und	Wiederholungsanträge	für	das	kommende	Ausbildungsjahr	
2020/21	im	Landratsamt	in	Bad	Salzungen	bereit.	Diese	kön-
nen	bei	den	zuständigen	Sachbearbeiterinnen
Buchstabenbereich	A	-	K Zi.	165 Tel.:	 03695/617522	

und
Buchstabenbereich	L	-	Z Zi.	164 Tel.:	 neu 

03695/617521
zu	den	bekannten	Sprechzeiten	abgeholt	werden.

Ausbildung zum Jäger
BAD	SALZUNGEN.	Wer	Jäger	werden	möchte,	kann	in	der	Jagd-
schule	der	Kreisjägerschaft	Bad	Salzungen	e.V.	einen	Ausbil-
dungslehrgang	zum	Jäger	machen.	Der	nächste	Lehrgang	wird	
am	8.	März	2020	um	9	Uhr	im	Ausbildungskabinett	in	Stadtle-
ngsfeld	eröffnet.
Vermitteln	werden	in	dem	11-monatigen	Lehrgang	umfassende	
Kenntnisse	über	die	Lebensweise	der	wildlebenden	Tierarten,	
deren	Lebensraumansprüche,	Anatomie	und	Ernährung	sowie	
Wildkrankheiten.	 Zu	 den	 jagdbaren	 Wildarten	 erhalten	 die	
Teilnehmer	umfangreiches	Wissen	über	Arten	und	Strategien	
der	Jagdausübung,	die	gesetzlichen	Regelungen	und	den	Ein-
satz	von	Jagdhunden.	Theorie	und	Praxis	gehen	Hand	in	Hand	
durch	die	Teilnahme	an	Hundeprüfungen,	Drückjagden	und	Ex-
kursionen	in	verschiedenen	Revieren.	Bei	allen	Ausbildungsin-
halten	wird	großer	Wert	auf	die	Pflege	des	jagdlichen	Brauch-

tums	gelegt.	Auch	der	Umgang	mit	Jagdwaffen	und	Munition	
wird	gelehrt.	Schwerpunkte	bilden	dabei	das	Übungsschießen	
auf	dem	Schießstand	und	im	Schießkino	in	unterschiedlichen	
Disziplinen.
Dies	alles	und	mehr	erlernen	die	Teilnehmer	unter	Beachtung	
des	Umwelt-,	Natur-	und	Artenschutzes	sowie	des	Tierschut-
zes	und	der	forstlichen	und	landwirtschaftlichen	Erfordernisse,	
eingebettet	 in	den	 jeweiligen	 rechtlichen	Rahmen.	Der	Jah-
reslehrgang	umfasst	ca.	210	Ausbildungsstunden,	wovon	ein	
erheblicher	Teil	auf	die	praktische	Ausbildung	entfällt.	Nach	
Abschluss	der	Ausbildung	erfolgt	die	Jägerprüfung,	mit	deren	
erfolgreichem	Abschluss	der	erste	Jagdschein	beantragt	wer-
den	kann.
Interessenten	 melden	 sich	 bitte	 bei	 Michael	 Kirchner	 unter	
Telefon:	0176	49646038	oder	per	E-Mail:	MKirc1@aol.com
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Das Umweltamt informiert:
Wie weiter mit alten Feuerstätten?
Das	 Klimapaket	 der	 Bundesregierung	 ist	 verabschiedet.	 Veral-
tete	Heiztechnik	im	Gebäudebestand	soll	erneuert	werden.	Was	
ändert	 sich	 beim	 Heizen?	 Welche	 zeitlichen	 Abläufe	 müssen	
beachtet	werden?	Worauf	müssen	sich	Hausbesitzer	einstellen?	
Was	für	Ausnahmen	gibt	es?
Diese	und	weitere	Fragen	zum	Austausch	oder	zur	Nachrüstung	
bei	 Kachelöfen	 bzw.	 Kaminöfen	 beantwortet	 am	 Donnerstag,	
27.	Februar	Schornsteinfegermeister	Uwe	Nenzel	von	15	bis	17	
Uhr	 im	 Landratsamt	Wartburgkreis,	 Erzberger	Allee	14	 in	Bad	
Salzungen	im	Beratungsraum	3	1.	OG.
Interessierte	Bürger	können	auch	Fragen	über	Feststoffheizun-
gen,	Ableitbedingungen,	Pufferspeicher	und	ähnliche	 Themen	
im	Rahmen	dieser	Informationsveranstaltung	stellen.	Uwe	Nen-
zel	ist	Schornsteinfegermeister,	Bau-	und	Brandschutztechniker	
sowie	 Energieberater.	 Veranstalter	 ist	 das	 Landratsamt	 Wart-
burgkreis,	Umweltamt.	Die	 Informationsveranstaltung	 ist	 kos-
tenfrei!

Neue Pflichten für Betreiber von mittelgroßen Feu-
erungs-, Gasturbinen- und Verbrennungsmotoran-
lagen
Wer	mittelgroße	 Feuerungs-,	 Gasturbinen-	 und	 Verbrennungs-
motoranlagen	betreibt,	muss	seit	Inkrafttreten	der	44.	Verord-
nung	 zum	Bundesimmissionsschutzgesetz	 (44.	BImSchV)	 eine	
ganze	Reihe	von	neuen	Pflichten	beachten.	Dazu	gehört	unter	
anderem	die	Verpflichtung,	die	Anlagen	der	Unteren	Immissi-
onsschutzbehörde	anzuzeigen,	die	Vorlage	von	Mess-	und	Nach-
weisprotokollen	und	anderes	mehr.
Die	 neue	 Verordnung	 betrifft	 Anlagen	 mit	 einer	 Feuerungs-
wärmeleistung	(FWL)	zwischen	1	und	50	Megawatt	 (MW)	und	
auch	kleinere	Anlagen,	die	immissionsschutzrechtlich	genehmi-
gungsbedürftig	 sind.	 Feuerungsanlagen	 erzeugen	 Strom	 und	
Wärme	 durch	 Verbrennungsprozesse.	 Der	 Begriff	 umfasst	 ver-
schiedene	Anlagen:	von	der	häuslichen	Heizung	über	Industrie-
feuerungen	zur	Dampf-	und	Wärmeerzeugung	bis	hin	zu	großen	
Kraftwerksfeuerungen.	Gasturbinenanlagen	sind	Kraftwerke	zur	
Stromerzeugung,	die	mit	Erdölprodukten	oder	mit	Brenngasen	
wie	beispielsweise	Erdgas	betrieben	werden.	Verbrennungsmo-
toranlagen	 (Motoranlagen	und	Blockheizkraftwerke)	erzeugen	
durch	die	Verbrennung	von	Gas	oder	Öl	Wärme	und	Strom	oder	
treiben	Maschinen	an.
Feuerungsanlagen in privaten Wohngebäuden haben in der 
Regel eine Feuerungswärmeleistung weit unter 1 MW und 
sind entsprechend nicht von der neuen Regelung betroffen!
Vorhandene	Anlagen	 (Bestandsanlagen)	müssen	 die	 Betreiber	
bis	zum	1.	Dezember	2023	bei	der	zuständigen	Behörde	anzei-
gen.	Will	 jemand	eine	neue	Anlage	 in	Betrieb	nehmen,	muss	
er	 darüber	 zuvor	 die	 untere	 Immissionsschutzbehörde	 infor-
mieren.	 Ausgenommen	 sind	 Einzelfeuerungsanlagen	mit	 einer	
Feuerungsleistung	unter	1	MW,	wenn	diese	Teil	einer	genehmi-
gungsbedürftigen	Anlage	sind.	Darüber	hinaus	ist	grundsätzlich	
jede	emissionsrelevante	Änderung	(vorher)	sowie	unverzüglich	
jeder	Betreiber-Wechsel	und	jede	endgültige	Stilllegung	anzu-
zeigen;	 spätestens	 jedoch	 innerhalb	 eines	 Monats.	 Aus	 allen	
übermittelten	Daten	ist	in	der	Verwaltung	ein	Anlagenregister	
zu	erstellen,	welches	der	Öffentlichkeit	zugänglich	gemacht	und	
stetig	aktualisiert	wird.
Die	neue	Verordnung	verpflichtet	außerdem	die	Betreiber,	regel-
mäßig	im	Abgas	der	Anlagen	Messungen	durchzuführen.	die	Ab-
gaswerte	der	Anlagen	gemessen	und	auf	bestimmte	Inhaltsstof-
fe	und	deren	Konzentration	geprüft	werden	müssen.	So	gelten	
je	nach	Art	des	verwendeten	Brennstoffes	und	der	Gesamtleis-
tung	der	Anlage	 unterschiedliche	Abgas-Grenzwerte.	 Das	 Ein-

halten	der	vorgeschriebenen	Werte	ist	mittels	Einzelmessungen	
und	teilweise	mittels	kontinuierlicher	Erfassung	nachzuweisen.	
Diese	Nachweispflicht	beginnt	 für	einen	Teil	der	bestehenden	
Anlagen	 bereits	 vor	 dem	 20.	 Juni	 2020	 (siehe	 §	 31	 der	 44.	
BImSchV).	Die	erforderlichen	Messberichte	sind	nach	den	Mes-
sungen	der	Immissionsschutzbehörde	unverzüglich	vorzulegen.
Für	betroffene	Feuerungsanlagen	im	Wartburgkreis	hat	die	Un-
tere	Immissionsschutzbehörde	des	Landratsamtes	unter
https://www.wartburgkreis.de/leben-im-wartburgkreis/um-
welt/immissionsschutz
ein	Formular	bereitgestellt.	Für	diese	Anzeige	sind	bitte	diese	
Formblätter	auszufüllen	und	an	das	Landratsamt	Wartburgkreis,	
Umweltamt,	 Untere	 Immissionsschutzbehörde,	 Erzberger	 Allee	
14,	36433	Bad	Salzungen	zu	senden	beziehungsweise	per	E-Mail	
an	umwelt@wartburgkreis.de	zu	übermitteln.	Der	Eingang	der	
Anzeige	wird	per	E-Mail	bestätigt.

Information für Unternehmer von Abwasseranla-
gen zur Durchführung der Abwassereigenkontrolle 
sowie zur Berichterstattung für das Berichtsjahr 
2019 nach der Thüringer Abwassereigenkontroll-
verordnung
Die	Thüringer	Verordnung	über	die	Eigenkontrolle	von	Abwasser-
anlagen	(ThürAbwEKVO)	vom	23.08.2004	(GVBl.	S.	721),	zuletzt	
geändert	durch	Verordnung	vom	28.05.2019	(GVBl.	S.	74,	122),	
schreibt	die	Eigenkontrolle	von	Abwasseranlagen	einschließlich	
der	zugehörigen	Abwassereinleitungen	vor.
Die	ThürAbwEKVO	richtet	sich	sowohl	an	die	Aufgabenträger	der	
öffentlichen	Abwasserbeseitigung	als	auch	an	die	Unternehmer	
privater,	 gewerblicher	 und	 industrieller	 Abwasseranlagen.	 Sie 
gilt nicht	für	Kleineinleitungen	aus	Kleinkläranlagen!
Nach	§	6	Abs.	1	ThürAbwEKVO	sind	die	Unternehmer	von	Ab-
wasseranlagen	verpflichtet,	jährlich	einen	Eigenkontrollbericht	
in	zweifacher	Ausfertigung	bei	der	zuständigen	Wasserbehörde	
vorzulegen.
Zuständige	 Wasserbehörde	 für	 die	 Eigenkontrollberichterstat-
tung	ist	gemäß	§	61	Abs.	1	Thüringer	Wassergesetz	(ThürWG)	
die	untere	Wasserbehörde.
Die	Abgabe	der	Eigenkontrollberichte	durch	die	Aufgabenträger	
der	öffentlichen	Abwasserentsorgung	erfolgt	seit	dem	Berichts-
jahr	2016	nur	noch	elektronisch	über	EKB-online.
Die	Untere	Wasserbehörde	bittet	die	Unternehmer	der	Abwasser-
anlagen,	den	Eigenkontrollbericht	auch	als	Datei	an	die	untere	
Wasserbehörde	per	e-mail	zu	übersenden.
Die	Unternehmer	von	Abwasseranlagen,	die	der	pflichtmäßigen	
Abwassereigenkontrolle	 nicht	 nachkommen	 und	 für	 das	 Be-
richtsjahr	2019	bis	zum	31.03.2020	keine	oder	keine	vollstän-
dige	Berichterstattung	 an	 die	 zuständige	Wasserbehörde	 leis-
ten,	begehen	gemäß	§	9	ThürAbwEKVO	eine	Ordnungswidrigkeit	
nach	§	77	Abs.	1	Nr.	15	Thüringer	Wassergesetz,	wobei	diese	mit	
einer	Geldbuße	bis	fünfzigtausend	Euro	geahndet	werden	kann.
Um	 eine	 Ordnungswidrigkeit	 nach	 §	 9	 ThürAbwEKVO	 und	 die	
daraus	folgenden	ordnungsrechtlichen	Konsequenzen	zu	vermei-
den,	werden	 die	 Unternehmer	 von	 Abwasseranlagen	 gebeten,	
der	 geforderten	 Eigenkontroll-	 und	 Berichterstattungspflicht	
umfassend	und	fristgerecht	nachzukommen.
Für	 die	 Unternehmer	 von	 Abwasseranlagen	 hat	 das	 Thüringer	
Ministerium	für	Umwelt,	Energie	und	Naturschutz	verbindliche	
Musterformulare	 zur	 Abwassereigenkontrollberichterstattung	
als	 Word-Dokumente	 sowie	 Informationsbriefe	 mit	 Hinweisen	
zur	Erstellung	der	Eigenkontrollberichte	auf	der	Homepage	des	
TMUEN	unter
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https://umwelt.thueringen.de/themen/boden-wasser-luft-und-
laerm/abwasserentsorgung-u-wassergefaehrdende-stoffe/ab-
wasserentsorgung/
zum	Download	bereitgestellt.

Die	aktuelle	Liste	der	staatlich	anerkannten	sachverständigen	
Stellen	zur	Untersuchung	von	Abwasser	gemäß	§	8	ThürAbwEK-
VO	kann	über	folgenden	Link
http://www.thueringen.de/th3/tlvwa/umwelt/wasserwirt-
schaft_zwei/sachverstaendige/

eingesehen	werden	(dort	unter	Punkt	II,	Sachverständige	Stel-
len	nach	ThürAbwEKVO/	Zugelassene	Labore)
Die	Musterformulare	und	Informationsbriefe	sind	außerdem	bei	
der	Unteren	Wasserbehörde	des	Landratsamtes,	Dienstgebäude	
Andreasstraße	11,	Bad	Salzungen,	Raum	114,	erhältlich.	
Für	 Rückfragen	 steht	 die	 Untere	 Wasserbehörde	 unter	
03695/616711	gern	zur	Verfügung.

Blutspendetermine
Blutspendetermine des DRK-Kreisverbandes Bad Salzungen e.V.
Do 27.02.2020 16:00	-	19:00 Bad	Liebenstein,	m&i	Fachklinik
Fr 28.02.2020 17:00	-	20:00 Immelborn,	Alea	Sanitas
Di 03.03.2020 16:30	-	19:30 Bad	Salzungen,	Parkschule
Fr 20.03.2020 16:00	-	19:30 Stadtlengsfeld,	Feldatalhalle

Blutspendetermine des DRK-Kreisverbandes Eisenach
Mi 04.03.2020 16.00	-	19.00 Eisenach,	Haus	der	Vereine,	Rot-Kreuz-Weg	1
Mo 16.03.2020 16.30	-	19.00 Regelschule,	Schulstraße	9	in	99830	Treffurt
Mi 18.03.2020 16.30	-	19.00 Dorfgemeinschaftshaus,	Pfarrgasse	35	in	99834	Gerstungen	OT	Unterellen
Di 24.03.2020 16.30	-	20.00 Klubhaus,	Bahnhofstraße	1	in	99842	Ruhla

Blutspendetermine Institut für Transfusionsmedizin Suhl
Di 03.03.2020 13:30	-	16:00 Bad	Salzungen,	Klinikum,	2.OG	Raum	2,	Lindigallee	3
Mi 04.03.2020 16:00	-	20:00 Spahl,	Dorfgemeinschaftshaus,	Zum	Sohl	11
Do 05.03.2020 16:00	-	20:00 Geisa,	Gaststätte	„Geisschänke“,	An	der	Geis	27
Fr 06.03.2020 17:00	-	20:00 Vacha,	NEU	Restaurant	„Kellerhaus“	Saal,	Bahnhofstr.	14
Fr 06.03.2020 16:00	-	20:00 Gerstungen,	AWO	Begegnungsstätte,	Markt	14
Mo 09.03.2020 16:30	-	19:30 Dippach,	Dorfgemeinschaftshaus,	Schloßplatz	6
Di 10.03.2020 16:00	-	19:30 Seebach,	Regelschule,	Friedrich-Engels-Ring	1
Do 12.03.2020 16:30	-	19:00 Lauchröden,	Dorfgemeinschaftshaus,	Eisenacher	Str.	4
Do 12.03.2020 17:00	-	20:00 Fischbach,	Gasthaus	„Zur	Post“,	Umpfenstr.	1
Fr 13.03.2020 16:30	-	19:30 Stadtlengsfeld,	Feldatalhalle,	Am	Turnrasen
Fr 13.03.2020 16:00	-	20:00 Dermbach,	Bistro	„Zur	Zehnt“,	Wiesenthaler	Str.	6
Fr 13.03.2020 17:00	-	19:30 Vitzeroda,	Dorfgemeinschaftshaus,	Springer	Str.	22
Fr 13.03.2020 16:30	-	19:00 Völkershausen,	Wandelhalle,	Meierei	7
Mo 16.03.2020 16:30	-	19:00 Großburschla,	Pfarrsaal,	Pfarrgasse	8
Di 17.03.2020 17:00	-	19:30 Marksuhl,	Schlossparkschule,	Goethestr.	14
Di 17.03.2020 17:00	-	19:30 Kaltenlengsfeld,	Dorfgemeinschaftshaus,	Umpfenblick	2
Mi 18.03.2020 17:00	-	19:30 Creuzburg,	Kindergarten	JUH,	Auf	dem	Hohnert	2	B
Fr 20.03.2020 16:30	-	19:00 Oechsen,	Grundschule,	Stadtlengsfelder	Str.	94	b
Mo 23.03.2020 16:00	-	19:00 Bischofroda,	Jugend-	&	Sportlerheim,	Mihlaer	Str.	1
Di 25.02.2020 16:30	-	19:30 Schweina,	Feuerwehr,	Altensteiner	Str.	15	a
Di 25.02.2020 16:30	-	19:00 Mihla,	Regelschule	„T.	Müntzer“,	Schulstr.	7
Do 27.02.2020 17:00	-	20:00 Kaltennordheim,	Bürgerhaus,	Wilhelm-Külz-Platz	2
Fr 28.02.2020 17:00	-	19:30 Zella,	Gasthaus	„Schäfer“,	Goethestr.	12
Fr 28.02.2020 17:00	-	19:30 Wölferbütt,	Vereinsraum	Landfrauen,	August-Herbart-Str.15
Fr 28.02.2020 16:30	-	19:00 Behringen,	Feuerwehr,	Inselbergblick	46
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Volkshochschule Wartburgkreis
eine	qualitätstestierte	Einrichtung	der	Erwachsenenbildung	nach	iwis

Tel.:	03695	5537-0 Geschäftszeiten: Montag	und	Freitag: 09:00	-	12:00	Uhr
Fax:	03695	5537-20 Mittwoch: nach	Vereinbarung
Internet:	www.vhs-wartburgkreis.de Dienstag	und	Donnerstag: 09:00	-	12:00	Uhr	und	14:00	-	18:00	Uhr
E-Mail:	info@vhs-wartburgkreis.de

Starten Sie mit uns in das Frühjahrssemester 2020
In	Bad	Salzungen	sind	noch	Anmeldungen	möglich:

1	UE	=	45	min

Kursnr. Kurs/Einzelveranstaltung Datum Uhrzeit UE Gebühr
Planetarium Bad Salzungen
Wir	bieten	Sonderveranstaltungen	für	Schulen,	
Vereine,	Firmen	oder	Privatpersonen
und	öffentliche	Veranstaltungen
Sonderprogramme	für	Kinder,	Ferienveranstaltungen

50,00	€
bis	80,00	€

7,00	€
Erm.	3,50	€

Whiskyseminar - Whisky von den schottischen 
Inseln (nur	mit	Voranmeldung)

16.04.20 19:00	-	22:00 4 12,00	€	*

Vortragsveranstaltungen im Planetarium
20P000010 Der	Mond	geheimnisvoller	Begleiter	unserer	Erde 05.03.20 19:00	-	20:30 2
20P000011 Von	der	ersten	Rakete	bis	zur	Enterprise 19.03.20 19:00	-	20:30 2
20P000012 Der	Mond	-	geheimnisvoller	Begleiter	der	Erde 02.04.20 19:00	-	20:30 2
20P000013 Sonnenfinsternis	in	Chile	2019	-	Fotos	Live 23.04.20 19:00	-	20:30 2
20P000014 Gefahr	aus	dem	Weltall 07.05.20 19:00	-	20:30 2
20P000015 Galaxien	-	Inseln	der	Unendlichkeit 28.05.20 19:00	-	20:30 2
20P000016 Reise	durch	das	Weltall 11.06.20 19:00	-	20:30 2
20P000017 Planetensystem 25.06.20 19:00	-	20:30 2

Fachbereich Politik-Gesellschaft-Umwelt
Bildungsangebote	für	Eltern,	Erzieher	und	Pädagogen	
-	verschiedene	Themen

nach	Vereinb. nach	Vereinbarung 3 75,00	€

20ZP10502 Vorsorgevollmacht,	Patientenverfügung,	Betreuungs-
verfügung

13.05.20 18:00	-	19:30 2 6,00	€

20ZP10503 Plötzlich	ins	Pflegeheim	-	Informationen	und	Hin-
weise

18.03.20 18:00	-	19:30 2 6,00	€

20ZP10901 Kuren	im	Wandel	der	Zeit 12.03.20 18:00	-	20:15 3 9,00	€

Fachbereich Kultur - Gestalten
20Z20902 Bunte	gefilzte	Eierwärmer 04.03.20 19:00	-	21:15 3 9,00	€*
20Z20901 Gefilzte	Zipfelschale	als	Osternest 01.04.20 19:00	-	21:15 3 9,00	€*
20Z20903 Frühlingsdeko/Osterschmuck	aus	Finnischer	Papier-

schnur
18.03.20 18:30	-	21:30 4 12,00	€*

20Z20904 Nähen	für	Anfänger*innen 18.03.20 18:30	-	21:30 32 96,00	€*
20Z20905 Nähen	und	Zuschneiden	Aufbaukurs 16.03.20 18:30	-	21:30 32 96,00	€*
20Z21101 Fotografieren	-	leicht	gemacht	am	Wochenende 25. u.

26.	April	20
Jeweils

09:15	-	15:00
14 46,20	€*

* zuzügl. Nebenkosten -
sind an die Kursleiter*innen zu zahlen

Fachbereich - Gesundheit
Bewegung/Gymnastik/Tanz

20Z20507 Zumba 02.03.20 18:00	-	19:00 20 66,00	€
20Z30209 Spinning	-	Ausdauersport	auf	stationären	Rädern 05.03.20 19:30	-	21:00 24 79,20	€
20Z30210 Sport	trifft	Natur	(Waldtraining) 11.04.20 14:00	-	15:30 10 33,00	€
20Z30212 Bewegung	mit	Langhanteln 17.03.20 17:30	-	18:45 20 66,00	€
20Z20501 Drums	Alive® 05.03.20 18:00	-	19:00 20 66,00	€

Vorträge/Einzelveranstaltungen
20Z30001 Pflegeberatung	-	Was	sollte	ich	wissen? 11.03.20 19:00	-	21:15 3 9,00	€
20Z30002 Demenz	-	es	kann	JEDEN	treffen 09.03.20 19:00	-	21:15 3 9,00	€
20Z30123 Prana-Heilung	…	Lebensatem,	Energie 13.03.20 19:00	-	20:30 3 9,00	€
20Z30501 Leben	Sie	noch	oder	säuern	Sie	schon? 02.03.20 19:00	-	20:30 8 28,00	€
20Z30505 Kochkurs	für	Single 09.03.20 18:00	-	20:15 9 27,00	€
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Entspannung
20Z30123 Mediation	-	Entspannung,	Erkenntnis 10.03.20 19:00	-	20:15 5 17,50	€
20Z30102 7-Tage-Fasten	für	zu	Hause 16.03.20 16:00	-	17:30 14 49,00	€
20Z30117 Progressive	Muskelentspannung 18.03.20 17:00	-	18:00 12 42,00	€

Intuitives	Bogenschießen	für	jedermann	am	Wochen-
ende	(Termin	nach	Absprache)

Samstag
und	Son.

09:30	-	15:00 12 43,20	€

20Z30121 Entspannungsyoga	für	Schwangere 03.03.20 10:30	-	11:30 20 70,00	€
20Z30122 Yogawandern	am	Vormittag 05.03.20 10:30	-	12:00 20 70,00	€
20Z30108 Yoga	für	Einsteiger/-innen 04.03.20 18:30	-	20:00 20 70,00	€
20Z30101 Qigong 27.02.20 18:00	-	19:30 20 70,00	€
20Z30116 Yogawanderung	-	Abschalten	und	Energie	tanken	

(Samstag)
06.06.20 13:00	-	16:45 5 19,00	€

Exkursionen/Studienfahrten
20ZS2001 Exkursion	zur	Buchmesse	nach	Leipzig 12.03.20 07:00	Uhr 40,00	€

zzgl.	16	€	Tickets
20ZS1101 Exkursion	Gedenkstätte	Buchenwald	und	BAUHAUS	

Museum	Weimar
30.04.20 07:00	Uhr 65,00	€

20ZS1102 2tägige	Exkursion	zur	MONET.ORTE	-	Aus-stellung	im	
Museum	Barberini	Potsdam

5.	-	6.05.2020 07:00	Uhr
ab	Bad	Salzungen

105,00	€
zuzgl.	Hotel

Fachbereich Sprachen
20Z40601* A1	Englisch	(OHNE	Vorkenntnisse) 16.03.20 18:00	-	19:30 30 84,00	€
20Z40602* A2	Englisch	(geringe	Vorkenntnisse	oder	A1) 16.03.20 19:40	-	21:10 30 84,00	€
20Z40603* A2	Englisch	(geringe	Vorkenntnisse	oder	A1) 16.03.20 18:00	-	19:30 30 84,00	€
20Z40604* B1	Englisch	(Vorkenntnisse	A2/Schulengl.) 16.03.20 19:40	-	21:10 30 84,00	€
20Z40606** B1/B2	Englisch	(Vorkenntnisse	B1/Schulengl.) 31.03.20 18:30	-	20:00 20 56,00	€
20Z40801* A1	Französisch	(OHNE	Vorkenntnisse) 18.03.20 15:30	-	17:00 30 84,00	€
20Z40802* A2	Französisch	(geringe	Vorkenntnisse/	A1) 22.04.20 17:15	-	18:45 24 67,20	€
20Z42202** A1	Spanisch	(OHNE	Vorkenntnisse) 16.03.20 18:30	-	20:00 30 84,00	€
20Z41801* A1	Portugiesisch	für	Reisende	(ohne	Vork.) 18.03.20 19:30	-	21:00 30 90,00	€
20Z40901** A1	Italienisch	für	Reisende	(ohne	Vork.) 16.03.20 18:30	-	20:00 30 90,00	€
20Z42801 Deutsche	Gebärdensprache	-	Einführung 18.03.20 18:00	-	19:30 30 84,00	€
*Kursort	vhs-Gebäude,	Charlottenstr.	23,	Bad	Salzungen
**Kursort	Staatl.	Berufsbildungszentrum,	Lindigallee	1,	Bad	Salzungen

Fachbereich Arbeit - Beruf
20Z50501 Ausbildung	zum	Brandschutzhelfer 17.03.20 08:00	-	16:00 8 24,00	€
20Z50101 Erste	Schritte	am	Computer	-	Einführung 09.03.20 18:00	-	20:15 30 105,00	€
20Z50102 Computerkurs	für	Senioren	am	Vormittag 10.03.20 09:30	-	11:45 30 105,00	€
20Z50104 Computerkurs	Aufbau	und	Auffrischung 02.03.20 09:30	-	11:45 18 63,00	€
20Z50106 Computertreff	für	Senioren 11.03.20 14:00	-	16:15 12 42,00	€
20Z50107 Effektive	Nutzung	meines	eigenen	Notebooks 11.05.20 09:30	-	11:45 18 68,40	€
20Z50108 Textverarbeitung	mit	WORD	2010 10.03.20 18:00	-	20:15 24 84,00	€
20Z50109 WORD/EXCEL	Kombikurs 27.02.20 18:00	-	20:15 18 63,00	€
20Z50110 Tabellenkalkulation	mit	EXCEL 27.02.20 18:00	-	20:15 24 84,00	€
20Z50111 EXCEL	2010	-	kompakt 07.05.20 18:00	-	21:00 8 28,00	€
20Z50112 Internet	für	Einsteiger*innen 20.03.20 09:30	-	11:45 12 45,60	€
20Z50401 Computerschreiben	leicht	gemacht 20.03.20 18:00	-	20:15 21 73,50	€

Wochenendkurse
20Z50120 Einführung	in	die	Arbeit	am	PC 20.03.20 Fr.	-	So.	1	WE 16 60,80	€
20Z50121 Textverarbeitung	mit	WORD	2010 27.03.20 Fr.	-	So.	1	WE 16 60,80	€
20Z50122 Tabellenkalkulation	mit	EXCEL	-	Einsteiger 03.04.20 Fr.	-	So.	1	WE 16 60,80	€

Angebote in den Außenstellen
Außenstelle Bad Liebenstein
Frau	Elisabeth	Wolf
Tel:	036961-31382

20A30102 Yoga 16.03.20 17:45-19:00 20 70,00	€
Außenstelle Dermbach
Frau	Susanne	Friese
Tel:	036964-95313

20C20801 Hier	wird	Holz	zum	Leben	erweckt 04.03.20 18:00	-	21:00 20 60,00	€*
20C20802 Schnitzen	am	Wochenende 25.04.20 10:00	-	17:00 18 59,40	€*
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20C20803 Töpferkurs	„Wir	töpfern	Ostereier“ 04.03.20 18:00	-	21:00 20 60,00	€*
20C20804 Formen	mit	den	Händen	-	Töpferkurs	am	Wochenende 25.04.20 10:00	-	17:00 18 59,40	€*
20C50101 Adler-Suchsystem	ist	OUT	-	10	Fingersystem 25.03.20 18:00	-	20:15 20 70,00	€

Außenstelle Geisa
Frau	Ilona	Klinzing
Tel:	036967	-	71359

20E20501 Country-	und	Line	Dance	für	Anfänger 04.03.20 18:30	-	20:00 20 66,00	€
20E20502 Darf	ich	bitten…?	Tanz	mal	wieder 19.03.20 19.00	-	20:30 20 66,00	€
20E30002 Gepflegtes	Äußeres	50	plus 06.05.20 16:00	-	19:00 4 14,45	€
20E30101 Qi	Gong 16.03.20 18:00	-	19:30 20 70,00	€
20E50101 Computertreff	für	ALT	und	JUNG 18.05.20 18:00	-	20:15 9 31,50	€

Gemeinsam	kochen	macht	Spaß
20E30503 Suppen	warm	und	kalt 27.02.20 18:00	-	21.00 4 12,00	€*
20E30504 Oster-	und	Ziegenlamm 26.03.20 18:00	-	21.00 4 12,00	€*
20E30505 PESTO	Variationen 30.04.20 18:00	-	21.00 4 12,00	€*
20E30506 Spargel 28.05.20 18:00	-	21.00 4 12,00	€*
20E30507 Sommersalate 25.06.20 18.00	-	21.00 4 12,00	€*

Außenstelle Stadtlengsfeld
Frau	Ute	Herm
Tel:036965	-	61307

20J40601 A2Englisch 10.03.20 18:00	-	19:30 30 84,00	€
20J20901 Nähen	-	Aufbaukurs 09.03.20 18:30	-	21:30 32 96,00	€

Außenstelle Vacha
Frau	Anita	Rosenau
Tel:036962	-	22983

20L30207 Aerobic 10.03.20 19.00	-	20.00 20 66,00	€
20L30208 Wirbelsäulengymnastik 19.03.20 19.00	-	20.30 20 66,00	€
20L40601 A1	Englisch 18.03.20 18.00	-	19.30 30 84,00	€
20L30101 QiGong 04.03.20 18:00	-	19:30 20 70,00	€
20L20901 Nähen-Anfänger*innen 05.03.20 18:30	-	21:30 32 96,00	€

Außenstelle Gerstungen
Frau	Maritta	Rill
Tel:036925	-	60249

20D50101 Digitale	Fotografie	für	Anfänger 28.03.20 10:00	-	16:00 8 31,20	€
Außenstelle Treffurt
Frau	Ellen	Quack
Tel:036923	-	50163

20K30201 Wirbelsäulengymnastik	Schwerp.Osteoporose 04.03.20 14.30	-	16.00 20 66,00	€
20K20801 Tagesworkshop	Makramee 05.03.20 16.00	-	19.00 10 30,00	€
20K30301 Kräuterwanderung	im	Frühling 04.04.20 9.00	-	11.15 3 9,00	€

Außenstelle Marksuhl
Frau	Andrea	Habersang
Tel:036925	-	90960

20H20901 Frühlingsdeko/Osterschmuck	basteln 18.03.20 18:30	-	21:30 4 12,00	€
Außenstelle Ruhla
Frau	Ramona	Roßbach
Tel:036921-92661

20I30103 Yoga-Fitness	für	Einsteiger 11.05.20 18:30	-	20:00 20 82,50	€
20I30104 Yoga-Fitness	für	Einsteiger 12.05.20 17:15	-	18:45 20 82,50	€

*es	fallen	zusätzlich	Materialkosten	an,	die	an	den	Kursleiter	zu	entrichten	sind

Weitere	Angebote	finden	Sie	auf	unserer	Homepage	www.vhs-wartburgkreis.de

Bitte	beachten	Sie:
Die	Volkshochschule	Wartburgkreis	informiert	die	angemeldeten	Teilnehmer*innen	in	der	Regel	schriftlich,	sobald	die	ausgewiesene	
Veranstaltung	die	erforderliche	Mindeststeilnehmerzahl	erreicht	hat	und	die	Veranstaltung	stattfinden	kann.
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Öffentliche Bekanntmachung
Kreisausschusssitzung am 2. März 2020
Die	 6.	 Sitzung	 des	 Kreisausschusses	 findet	 am	Montag, dem 
02.03.2020 um 16:00 Uhr	im	Landratsamt	Wartburgkreis,	Erz-
berger	Allee	14	in	Bad	Salzungen,	Sitzungssaal	im	1.	Oberge-
schoss	statt.

Folgende	Tagesordnung	ist	vorgesehen:

I. Öffentlicher Teil
A Vorlagen zur abschließenden Behandlung

durch den Kreisausschuss
1. Eröffnung,	Begrüßung	und	Feststellung	der	Tagesordnung
2. Genehmigung	der	Niederschrift	der	Kreisausschusssitzung	

vom	16.12.2019
3. Bildung	einer	Einkaufsgemeinschaft	für	den	gemeinsamen	

Stromeinkauf	Thüringer	Landkreise	ab	2021
4. Bildung	einer	Einkaufsgemeinschaft	für	den	gemeinsamen	

Erdgaseinkauf	Thüringer	Landkreise	ab	2021
5. Anfragen	und	Mitteilungen

B Vorbereitung der Kreistagssitzung
6. Änderung	der	 Geschäftsordnung	 -	Ausschuss	 für	 Jugend,	

Soziales	 und	 Gesundheit,	 Umsetzung	 des	 Landespro-
gramms	„Solidarisches	Zusammenleben	der	Generationen“	
(Richtlinie	LSZ)

7. Satzung	für	den	Seniorenbeauftragten	und	dessen	Stellver-
treter	im	Wartburgkreis

8. Wahl	des	Seniorenbeauftragten	(w/m/d)	und	des	stellver-
tretenden	Seniorenbeauftragten	(w/m/d)

9. Grundsatzbeschluss	 zum	Aufbau	des	 Verwaltungsstandor-
tes	Eisenach	des	Landratsamtes	Wartburgkreis

10. 2.	Änderung	 der	 Artikelsatzung	 zur	Neuregelung	 der	 Ge-
bührensatzung	 und	 der	 Honorarordnung	 der	 Musikschule	
Wartburgkreis

11. Bildung	des	Zweckverbandes	„Zentrale	Leitstelle	Westthü-
ringen“	der	Landkreise	Gotha,	Ilm-Kreis	und	Wartburgkreis

12. Beteiligungen	des	Wartburgkreises;	Haushaltssatzung	der	
Verkehrsunternehmen	Wartburgmobil	(VUW)	gkAöR	für	das	
Kalenderjahr	2020

13. Einrichtung	einer	Behördenfahrschule	durch	den	Wartburg-
kreis

14. Antrag	zur	Regionalen	Planungsgemeinschaft	Südwestthü-
ringen

15. Antrag	betr.	Kinder-	und	Jugendkunstschule	des	Wartburg-
kreises

16. Anfragen	und	Mitteilungen

II. Nichtöffentlicher Teil

Die	öffentliche	Bekanntmachung	der	Sitzung	des	Kreisausschus-
ses	 ist	ebenfalls	auf	der	Homepage	des	Wartburgkreises	unter	
https://www.wartburgkreis.de/ihr-landratsamt/oeffentliche-
bekanntmachungen	zu	finden.

Bad	Salzungen,	17.02.2020

gez.	Krebs
Landrat

Öffentliche Bekanntmachung
Kreistagssitzung am 3. März 2020
Die	 6.	 Sitzung	 des	 Kreistages	 findet	 am	 Dienstag, dem 
03.03.2020 um 16:00 Uhr	im	Landratsamt	Wartburgkreis,	Erz-
berger	Allee	14	in	Bad	Salzungen,	Sitzungssaal	im	1.	Oberge-
schoss	statt.

Folgende	Tagesordnung	ist	vorgesehen:

Öffentlicher Teil
1. Eröffnung,	Begrüßung	und	Feststellung	der	Tagesordnung
2. Genehmigung	der	Niederschrift	der	Kreistagssitzung	vom	

18.12.2019
3. Änderung	der	Geschäftsordnung	-	Ausschuss	für	Jugend,	

Soziales	 und	 Gesundheit,	 Umsetzung	 des	 Landespro-
gramms	„Solidarisches	Zusammenleben	der	Generationen“	
(Richtlinie	LSZ)

4. Satzung	für	den	Seniorenbeauftragten	und	dessen	Stell-
vertreter	im	Wartburgkreis

5. Wahl	des	Seniorenbeauftragten	(w/m/d)	und	des	stellver-
tretenden	Seniorenbeauftragten	(w/m/d)

6. Grundsatzbeschluss	zum	Aufbau	des	Verwaltungsstandor-
tes	Eisenach	des	Landratsamtes	Wartburgkreis

7. 2.	Änderung	der	Artikelsatzung	zur	Neuregelung	der	Ge-
bührensatzung	und	der	Honorarordnung	der	Musikschule	
Wartburgkreis

8. Bildung	des	Zweckverbandes	„Zentrale	Leitstelle	Westthü-
ringen“	der	Landkreise	Gotha,	Ilm-Kreis	und	Wartburgkreis

9. Beteiligungen	des	Wartburgkreises;	Haushaltssatzung	der	
Verkehrsunternehmen	Wartburgmobil	(VUW)	gkAöR	für	das	
Kalenderjahr	2020

10. Einrichtung	 einer	 Behördenfahrschule	 durch	 den	 Wart-
burgkreis

11. Antrag	 zur	 Regionalen	 Planungsgemeinschaft	 Südwestt-
hüringen

12. Antrag	 betr.	 Kinder-	 und	 Jugendkunstschule	 des	 Wart-
burgkreises

13. Kenntnisnahme	der	über-	und	außerplanmäßigen	Ausga-
ben	des	Haushaltsjahres	2019	vom	01.	November	2019	bis	
03.	Februar	2020

14. Mitteilungen	des	Landrates	und	anschließende	Aussprache
15. Fragestunde

Die	öffentliche	Bekanntmachung	der	Sitzung	des	Kreistages	ist	
ebenfalls	auf	der	Homepage	des	Wartburgkreises	unter	https://
www.wartburgkreis.de/ihr-landratsamt/oeffentliche-bekannt-
machungen	zu	finden.

Bad	Salzungen,	17.02.2020

gez.	Krebs
Landrat

Die aktuellen Öffentlichen Ausschreibungen des Wartburgkreises sind auf der Homepage 
des Wartburgkreises unter http://www.wartburgkreis.de/neuigkeiten/ausschreibungen/ veröffentlicht.

Amtsblatt
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§ 2
Kreditermächtigung

Kreditaufnahmen	für	Investitionen	und	Investitionsförderungs-
maßnahmen	sind	nicht	vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der	Gesamtbetrag	der	Verpflichtungsermächtigungen	im	Vermö-
genshaushalt	wird	auf	35.334.800 €	festgesetzt.

§ 4
Kreisumlage

Der	Umlagesatz	der	Kreisumlage	wird	bei	einem	Umlagesoll	von	
45.480.600 € auf 38,375 %	 festgesetzt.	Das	entspricht	bei	
119.726 Einwohnern	des	Landkreises	einer	durchschnittlichen	
Kreisumlage	von	379,87 € pro Kreiseinwohner.	Die	Kreisum-
lage	 ist	mit	einem	Zwölftel	des	Jahresbetrages	am 25. eines 
jeden Monats	 fällig.	Für	 rückständige	Beträge	(bei	der	Kreis-
umlage)	können	von	den	säumigen	Gemeinden	Verzugszinsen	in	
Höhe	von	3	Prozentpunkten	über	dem	jeweiligen	Basiszinssatz	
gefordert	werden.

§ 5
Höchstbetrag der Kassenkredite

Der	Höchstbetrag	der	Kassenkredite	zur	rechtzeitigen	Leistung	
von	Ausgaben	nach	dem	Haushaltsplan	wird	auf	5.000.000 € 
festgesetzt.

§ 6
Stellenplan

Es	gilt	der	vom	Kreistag	am	18.12.2019	beschlossene	Stellenplan.
Der	Landrat	ist	ermächtigt,	haushaltsrechtliche	Maßnahmen	zu	
treffen,	die	sich	aus	der	Anpassung	an	das	Besoldungsrecht,	an	
andere	gesetzliche	Bestimmungen	oder	an	das	Tarifrecht	zwin-
gend	ergeben.	Er	kann	frei	werdende	Planstellen	für	andere	Be-
reiche	in	Anspruch	nehmen.

§ 7
In-Kraft-Treten

Die	Haushaltssatzung	tritt	am	1.	Januar	2020	in	Kraft.

Bad	Salzungen,	13.	Februar	2020

LANDRAT	DES
WARTBURGKREISES
gez.	Krebs		 	(Siegel)

Öffentliche Bekanntmachung 
HAUSHALTSSATZUNG 2020
Die vorstehende Haushaltssatzung 2020 wird öffentlich be-
kannt gemacht.

Das	 Thüringer	 Landesverwaltungsamt	 hat	 mit	 Schreiben	 vom	
05.	 Februar	 2020,	 Az.:	 240.3-1512-002/20-WAK	 den	 Eingang	
der	 Haushaltssatzung	 einschließlich	 Anlagen	 des	 Landkreises	
Wartburgkreis	für	das	Haushaltsjahr	2020	bestätigt.
Es	hat	folgenden	Wortlaut:

„Die	vorgelegte	Haushaltssatzung	enthält	keine	genehmigungs-
pflichtigen	Bestandteile.	Bei	der	Prüfung	ergaben	sich	auch	kei-
ne	Feststellungen,	die	eine	Beanstandung	des	Beschlusses	über	
die	Haushaltssatzung	begründen	würden.	 […]	Die	Haushalts-
satzung	kann	ausgefertigt	und	nach	§§	57	Abs.	3	i.	V.	m.	21	
Abs.	3	Satz	3	und	114	ThürKO	unverzüglich	öffentlich	bekannt	
gemacht	werden	[…].

Mit	freundlichen	Grüßen
Im	Auftrag
gez.	Sandy	Kehler“

Öffentliche Bekanntmachung
Jugendhilfeausschusssitzung 
am 18. März 2020
Die	5.	Sitzung	des	Jugendhilfeausschusses	des	Wartburgkreises	
findet	am	Mittwoch, dem 18.03.2020 um 16:00 Uhr	im	Land-
ratsamt	 Wartburgkreis,	 Erzberger	 Allee	 14	 in	 Bad	 Salzungen,	
Beratungsraum	2	im	1.	Obergeschoss	statt.

Folgende	Tagesordnung	ist	vorgesehen:

1. Begrüßung	und	Feststellung	der	Beschlussfähigkeit
2. Schließung	des	Protokolls	der	4.	Sitzung	des	Jugendhilfe-

ausschusses
3. Bestätigung,	Ergänzung,	Abänderung	der	Tagesordnung
4. Bericht	der	Verwaltung
5. Anfragen	/	Information
6. Beratung	 und	 Beschlussfassung	 über	 die	 Richtlinie	 des	

Wartburgkreises	zur	Gewährung	von	einmaligen	Beihilfen	
oder	Zuschüssen	für	in	Pflegefamilien	und	Heimen	lebende	
Kinder,	Jugendliche	und	junge	Volljährige	gemäß	§	39	SGB	
VIII	(Annex-Richtlinie)

7. Beratung	 und	 Beschlussfassung	 über	 die	 Förderung	 der	
Sachkosten	für	die	schulbezogene	Jugendarbeit	im	Haus-
haltsjahr	2020

8. Beratung	und	Beschlussfassung	zur	Konzeption	der	Schul-
sozialarbeit	im	Wartburgkreis

9. Beratung	und	Beschlussfassung	über	die	Satzung	des	Wart-
burgkreis	zur	Förderung	von	Kindern	in	Kindertagespflege

10. Beratung	und	Beschlussfassung	über	die	Satzung	des	Wart-
burgkreises	zur	Erhebung	von	Kostenbeiträgen	für	Kinder-
tagespflege

Die	öffentliche	Bekanntmachung	der	Sitzung	des	Jugendhilfe-
ausschusses	ist	ebenfalls	auf	der	Homepage	des	Wartburgkreises	
unter	 https://www.wartburgkreis.de/ihr-landratsamt/oeffentli-
che-bekanntmachungen	zu	finden.

Bad	Salzungen,	17.02.2020

gez.	Martin	Müller
Ausschussvorsitzender

Öffentliche Bekanntmachung
Haushaltssatzung des Wartburgkreises 
für das Haushaltsjahr 2020
Aufgrund	des	§ 114 in Verbindung mit § 55 der Thüringer 
Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalord-
nung - ThürKO)	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	28.	
Januar	2003	(GVBl.	S.	41),	zuletzt	geändert	durch	Gesetz	vom	
10.	April	2018	(GVBl.	S.	74),	erlässt	der	Wartburgkreis	die	fol-
gende,	 vom	Kreistag	 am	18.12.2019	 beschlossene	Haushalts-
satzung.

§ 1
Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben

Der	als	Anlage	beigefügte	Haushaltsplan	für	das	Haushaltsjahr	
2020	wird	hiermit	festgesetzt.
Er	schließt	im	Verwaltungshaushalt

in	den	Einnahmen	und	Ausgaben	mit		 	137.663.200 €
und	im	Vermögenshaushalt

in	den	Einnahmen	und	Ausgaben	mit		 	26.236.300 €
ab.
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a) Der	Wartburgkreis	tritt	in	Kooperation	mit	den	Kulturor-
ten	Bad	Liebenstein,	Bad	Salzungen,	Creuzburg,	Derm-
bach,	Gerstungen	und	Ruhla	sowie	mit	dem	Landesthe-
ater	 Eisenach	 und	 der	 Thüringen	 Philharmonie	 Gotha	
–	Eisenach	als	Projektträger	für	das	TRAFO-Projekt	„Kul-
turWERKSTATT	WartburgREGION“	auf.

b) Der	Wartburgkreis	wird	seine	Zuschüsse	für	das	Landes-
theater	Eisenach	und	die	Thüringen	Philharmonie	Go-
tha	–	Eisenach	im	TRAFO-Förderzeitraum	vom	01.01.20	
bis	31.12.23	nicht	kürzen.

c) Der	 Wartburgkreis	 wird	 für	 den	 TRAFO-Förderzeitraum	
eine/n	MitarbeiterIn	im	Bereich	der	Verwaltungsleitung	
als	Verantwortliche/n	für	die	TRAFO-Projektkoordinati-
on	einstellen,	abordnen	oder	freistellen.

d) Der	 Wartburgkreis	 stellt	 im	 TRAFO-Förderzeitraum	 im	
Rahmen	 der	 Kofinanzierung	 Eigenmittel	 in	 Höhe	 von	
max.	67.000,00	€	zur	Verfügung.

5. Der	Kreistag	des	Wartburgkreises	beschließt,	dass	der	Wart-
burgkreis	 zum	01.01.2020	Mitglied	 im	Bundesverband	 für	
Wohnen	und	Stadtentwicklung	e.V.	wird.

Der Kreisausschuss des Wartburgkreises hat in seiner Sit-
zung am 23.09.2019 folgenden Beschluss gefasst:

Der	 Kreisausschuss	 genehmigt	 den	 Teilerlass	 einer	 Forderung	
im	Bereich	des	Jugendamtes/	Unterhaltsvorschuss	in	Höhe	von	
5.443,00	€.

Der Jugendhilfeausschuss hat in seinen Sitzungen am 
11.09.2019 und 16.10.2019 folgende Beschlüsse gefasst:

11.09.2019:
1. Der	 Jugendhilfeausschuss	 wählt	 Herrn	 Martin	 Müller	 zum	

Ausschussvorsitzenden.
2. Der	Jugendhilfeausschuss	wählt	Frau	Ulrike	Jary	zur	stell-

vertretenden	Ausschussvorsitzenden.
3. Der	Jugendhilfeausschuss	beschließt	den	Bedarfsplan	„Kin-

dertageseinrichtungen/Tagespflege“	 für	 das	 Kindergarten-
jahr	2019/2020.

16.10.2019:
Der	Jugendhilfeausschuss	beschließt:
- Die	im	Rahmen	des	Landesinvestitionsprogrammes	„Kinder-

tageseinrichtungen“	2020	erarbeiteten	Kriterien	bilden	die	
Grundlage	für	die	Bewertung	und	die	zu	erstellende	Priori-
tätenliste.

- Die	Anwendung	der	„Bewertungstabelle	zur	Anmeldung	auf	
Gewährung	einer	Zuwendung	für	Maßnahmen“	aus	dem	Lan-
desinvestitionsprogramm	„Kindertageseinrichtungen“	2020.

- Die	 Obergrenze	 der	 Förderung	 pro	 Anmeldung	 wird	 auf	
125.000,00	€	bei	einer	anteiligen	Förderquote	von	66	%	der	
Gesamtkosten	festgelegt.

- Die	Verwaltung	wird	beauftragt,	diese	Kriterien	zur	Bewer-
tung	der	einzelnen	Anmeldungen	anzuwenden	und	die	er-
arbeitete	 Prioritätenliste	 dem	 Jugendhilfeausschuss	 zum	
Beschluss	vorzulegen.

Die	 öffentliche	 Bekanntmachung	 der	 Beschlüsse	 des	 Kreista-
ges,	des	Kreisausschusses	und	des	Jugendhilfeausschusses	 ist	
ebenfalls	auf	der	Homepage	des	Wartburgkreises	unter	https://
www.wartburgkreis.de/ihr-landratsamt/oeffentliche-bekannt-
machungen	zu	finden.

Bad	Salzungen,	13.02.2020

gez.	Krebs
Landrat

Auslegungshinweis
Die	Haushaltssatzung	2020	liegt	zur	Einsichtnahme	in	der	Zeit	
vom

25. Februar bis einschließlich 09. März 2020
(außer Samstag, Sonntag und Feiertag)

im Landratsamt Wartburgkreis,
Erzberger Allee 14, Zimmer 231,

36433 Bad Salzungen

Montag bis Mittwoch von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Donnerstag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr

öffentlich	aus.

Darüber	hinaus	ist	eine	Einsichtnahme	bis	zur	Entlastung	und	
Beschlussfassung	über	die	Jahresrechnung	2020	unter	oben	ge-
nannter	Anschrift	möglich.

Die	Haushaltssatzung	des	Wartburgkreises	für	das	Jahr	2020	ist	
ebenfalls	auf	der	Homepage	des	Wartburgkreises	unter	https://
www.wartburgkreis.de/leben-im-wartburgkreis/landkreis-poli-
tik/haushalt	zu	finden.

Bad	Salzungen,	den	13.	Februar	2020

LANDRAT	DES	WARTBURGKREISES
gez.	Krebs

Öffentliche Bekanntmachung
Beschlüsse des Kreistages, des Kreisaus-
schusses und des Jugendhilfeausschusses
Der Kreistag des Wartburgkreises hat in seiner Sitzung am 
24.09.2019 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der	 Kreistag	 des	 Wartburgkreises	 nimmt	 den	 Jahresab-
schluss	der	Wartburg-Sparkasse	für	das	Geschäftsjahr	2018	
zur	 Kenntnis.	 Dem	 Verwaltungsrat	 der	Wartburg-Sparkasse	
wird	für	das	Geschäftsjahr	2018	Entlastung	erteilt.

2. Der	Kreistag	beschließt:
a) Der	 Landkreis	 Wartburgkreis	 ist	 damit	 einverstanden,	

dass	durch	Rechtsverordnung	des	Thüringer	Ministeri-
ums	 für	 Inneres	 und	 Kommunales	 eine	 Änderung	 des	
Kreisgebietes	geregelt	wird,	wonach	dieses	spätestens	
bis	 zum	 Ablauf	 des	 Jahres	 2019	 um	 die	 Gebiete	 der	
aktuell	 zur	 Stadt	 Kaltennordheim	 (Landkreis	 Schmal-
kalden-Meiningen)	gehörenden	Ortsteile	Andenhausen,	
Fischbach	und	Klings	erweitert	wird.

b) Für	den	Fall,	dass	eine	Regelung	mit	dem	vorstehenden	
Inhalt	erlassen	wird,	wird	der	Kreistagsbeschluss	vom	
23.08.2018	zur	Ermächtigung	des	Landrates,	gegen	das	
Thüringer	Gesetz	 zur	 freiwilligen	Neugliederung	kreis-
angehöriger	Gemeinden	im	Jahr	2019	(ThürGNGG	2019)	
Klage	zu	erheben,	aufgehoben.

3. Der	Kreistag	wählt	Martin	Henkel,	Karola	Hunstock	und	Syl-
via	Hartung	als	Mitglieder	und	Dr.	Michael	Brodführer,	Mar-
tin	Müller	und	René	Weisheit	als	Stellvertreter	für	die	Pla-
nungsversammlung	 der	 Regionalen	 Planungsgemeinschaft	
Südwestthüringen.

4. Unter	 dem	 Vorbehalt	 der	 Aufnahme	 des	 Projekts	 „Kultur-
WERKSTATT	WartburgREGION“	in	das	Förderprogramm	„TRA-
FO	 2	 –	 Modelle	 für	 Kultur	 im	 Wandel“	 der	 Kulturstiftung	
des	Bundes,	fasst	der	Kreistag	des	Wartburgkreises	folgende	
Beschlüsse:
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Öffentliche Bekanntmachung der 
Benutzungsentgelte im 
Rettungsdienst
Auf	der	Grundlage	des	§	20	ff.	Thüringer	Rettungsdienstgesetz	
(ThürRettG)	 vom	 29.	 Juni	 2018,	 verkündet	 als	 Artikel	 2	 des	
Gesetzes	zur	Änderung	des	Thüringer	Brand-	und	Katastrophen-
schutzgesetzes	und	des	ThürRettG	vom	29.	Juni	2018,	i.	V.	m.	
der	Zweckvereinbarung	über	die	Durchführung	des	bodengebun-
denen	 Rettungsdienstes	 im	 Rettungsdienstbereich	 Wartburg-
kreis	zwischen	dem	Wartburgkreis	und	der	Stadt	Eisenach	vom	
02.12.1997,	 zuletzt	 geändert	 mit	 der	 Bekanntmachung	 vom	
14.12.2004,	 wurden	 die	 Benutzungsentgelte	 für	 die	 Notfall-
rettung	und	den	Krankentransport	zwischen	dem	Wartburgkreis	
und	 den	 Durchführenden	 einerseits	 sowie	 den	 Kostenträgern	
und	ihren	Verbänden	andererseits	vereinbart.

Die	 Benutzungsentgelte	 im	 Rettungsdienstbereich	 Wartburg-
kreis	 (Gebiet	des	Landkreises	Wartburgkreis	einschließlich	der	
kreisfreien	 Stadt	 Eisenach)	 betragen	 für	 den	 Zeitraum	 vom	
01.01.2020 bis 31.12.2020	für

• den	Rettungstransportwagen	(RTW) 397,40 €/ Einsatz
inkl.	13,65	€	Leitstel-
lenkosten

• das	Notarzteinsatzfahrzeug	(NEF) 289,60 €/ Einsatz
inkl.	13,65	€	Leitstel-
lenkosten	und

• den	Krankentransportwagen	(KTW) 167,40 €/ Einsatz
inkl.	13,65	€	Leitstel-
lenkosten.

Entsprechend	§	22	ThürRettG	gelten	diese	Benutzungsentgelte	
für	alle	Benutzer	des	Rettungsdienstes.

Die	 öffentliche	 Bekanntmachung	 der	 Benutzungsentgelte	 im	
Rettungsdienst	 ist	ebenfalls	auf	der	Homepage	des	Wartburg-
kreises	 unter	 https://www.wartburgkreis.de/ihr-landratsamt/
oeffentliche-bekanntmachungen	zu	finden.

gez.	Rauschelbach
Amtsleiter
Amt	für	Sicherheit,	Ordnung	und	Verkehr

Landratsamt Wartburgkreis

Öffentliche 
Stellenausschreibung

Das	Landratsamt	Wartburgkreis	hat	zum	nächstmöglichen	
Zeitpunkt	die	Stelle

Sachbearbeiter (m/w/d) 
Hygieneüberwachung von Trinkwasserver- und 

-entsorgungsanlagen und öffentlichen 
Badeeinrichtungen

zu	besetzen.

Sie erwartet	 bei	 uns	 eine anspruchsvolle	 und	 abwechs-
lungsreiche Tätigkeit	mit	den	Aufgabenschwerpunkten:
•	 Überwachung	 der	 Trinkwasserqualität	 von	 öffentlichen	

und	 gewerblichen	 Trinkwasserversorgungsanlagen	 (ein-
schließlich	der	technischen	Anlagen)

•	 Entnahme	von	Trinkwasserproben	und	Durchführung	von	
Messungen	und	Bewertungen	der	 Ergebnisse	 in	Wasser-
versorgungsanlagen	sowie	Beurteilung	vor	Ort

•	 Bewertung	eingehender	Laborbefunde	und	Veranlassung	
von	 Maßnahmen	 zur	 Gefahrenabwehr,	 Besichtigung	 der	
Wasserversorgungsanlagen	inklusive	Festlegung	und	Kon-
trolle	der	Probenahmepläne

•	 Kontrolle	und	hygienische	Überwachung	der	öffentlichen	
Bäder,	Badestellen	und	Badegewässer

•	 Überwachung	 der	 Qualität	 von	 Schwimm-	 und	 Badebe-
ckenwasser	einschließlich	technischer	Anlagen	im	öffent-
lichen	Bereich	und	in	medizinischen	Einrichtungen

•	 Erstellung	bauhygienischer	Stellungnahmen	für	Neu-	und	
Erweiterungsbauten	 sowie	 Sanierungs-	 und	 Modernisie-
rungsvorhaben

•	 Beratung	von	Bürgern	zu	allgemeinen	Hygienefragen	so-
wie	Bearbeitung	von	Bürgerbeschwerden

•	 Öffentlichkeitsarbeit

Was wir von Ihnen erwarten:
•	 ein	 abgeschlossenes	 Fachhochschulstudium	 (Diplom	

(FH),	Bachelor	of	Engineering	(FH))	in	den	Fachrichtun-
gen	Wasserwirtschaft,	Versorgungstechnik	oder	Umwelt-
schutz	und	Umwelttechnik	(mit	Schwerpunkt	Wasser)

•	 ein	hohes	Maß	an	Einsatzbereitschaft,	Flexibilität,	selb-
ständiges	 eigenverantwortliches	 und	 terminorientiertes	
Arbeiten,	 Verantwortungsbewusstsein,	 Belastbarkeit,	
Teamfähigkeit

•	 Durchsetzungsvermögen	 gegenüber	 zu	 überwachenden	
Einrichtungen

•	 einen	sicheren	Umgang	mit	Standardsoftwareanwendun-
gen	und	modernen	Kommunikationsmitteln

•	 die	Teilnahme	am	Rufbereitschaftsdienst
•	 Führerschein	der	Klasse	B	bzw.	3	(inkl.	Fahrpraxis)	sowie	

Bereitschaft	zur	Nutzung	des	privaten	Pkw	für	dienstliche	
Zwecke	gegen	Fahrtkostenerstattung	durch	den	Arbeitgeber

Was wir bieten:
•	 ein	zunächst	gem.	§	14	Abs.	1	Ziff.	3	TzBfG	befristetes	

Beschäftigungsverhältnis	für	mindestens	1	Jahr	mit	der	
Option	auf	unbefristete	Übernahme

•	 eine Stelle in Vollzeit	(40	h/Woche)
•	 Bezahlung	nach	Entgeltgruppe	10	TVöD-V	(VKA)
•	 betriebliches	Gesundheitsmanagement
•	 flexible	und	familienfreundliche	Arbeitszeiten
•	 die	Teilnahme	an	der	leistungsorientierten	Bezahlung	so-

wie	die	Zusatzversorgung	des	öffentlichen	Dienstes

Das	Landratsamt	Wartburgkreis	fördert	die	Gleichstellung	aller	
Geschlechter	(männlich/	weiblich/	divers).	Die	Stelle	ist	für	
alle	Geschlechter	(m/w/d)	gleichermaßen	geeignet.

Bewerber	 (m/w/d),	die	 im	Sinne	des	§	2	Abs.	2	und	3	des	
SGB	 IX	 schwerbehindert	 oder	 schwerbehinderten	 Menschen	
gleichgestellt	sind,	werden	bei	gleicher	Eignung	und	Befähi-
gung	bevorzugt	berücksichtigt.

Diese	Stelle	 ist	grundsätzlich	 für	eine	Teilzeitbeschäftigung	
geeignet.	Geht	eine	entsprechende	Bewerbung	ein,	wird	ge-
prüft,	 ob	 dem	 Teilzeitwunsch	 im	 Rahmen	 der	 dienstlichen	
Möglichkeiten	 (insbesondere	 Anforderungen	 der	 Stelle,	 ge-
wünschte	Gestaltung	der	Teilzeit)	entsprochen	werden	kann.

Für	 fachliche	 Fragen	 steht	 Ihnen	 Frau	 Dr.	 Maier	 (Tel.	
03695/617410)	und	in	arbeitsrechtlichen	Fragen	Herr	Penzler	
(Tel.	03695/615500)	gern	zur	Verfügung.

Sollten	Sie	Interesse	haben,	dann	bewerben	Sie	sich	bis	zum	
10. März 2020	 vorzugsweise	unter	„Karriere“	über	unsere	
Homepage:

www.wartburgkreis.de
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Alternativ	können	Sie	Ihre	aussagefähigen	Bewerbungsunter-
lagen	auch	senden	an	das:

Landratsamt	Wartburgkreis
-	Haupt-	und	Personalamt	-

Erzberger	Allee	14
36433	Bad	Salzungen

Postalisch	 übermittelte	 Unterlagen	 nicht	 berücksichtigter	
Bewerber	 (m/w/d)	können	nach	Abschluss	des	Auswahlver-
fahrens	 nur	 zurückgesandt	 werden,	 wenn	 Sie	 Ihrer	 Bewer-
bung	einen	ausreichend	frankierten	und	an	Sie	adressierten	
Rückumschlag	(DIN	A	4)	beifügen.	Anderenfalls	werden	Ihre	
Unterlagen	ordnungsgemäß	vernichtet.

Landratsamt Wartburgkreis

Öffentliche 
Stellenausschreibung

Das	Landratsamt	Wartburgkreis	sucht	für	die	soziale	Betreu-
ung	und	Beratung	von	ausländischen	Flüchtlingen	und	Asyl-
bewerbern	zum	nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Sozialarbeiter bzw. Sozialpädagogen (m/w/d).
Die	Betreuung	findet	in	den	Gemeinschaftsunterkünften	so-
wie	dezentral	in	Einzelunterkünften	in	verschiedenen	Städten	
und	Gemeinden	des	Landkreises	statt.

Sie erwartet	 bei	 uns	 eine anspruchsvolle	 und	 abwechs-
lungsreiche Tätigkeit	mit	den	Aufgabenschwerpunkten:
•	 Orientierungshilfe	nach	der	Ankunft
•	 Beratung	 in	aufenthaltsrechtlichen	Fragen	und	Vermitt-

lung	 von	 Basisinformationen	 zum	 sozialen	 Leben	 in	
Deutschland

•	 Hilfestellung	bei	der	Herstellung	von	Kontakten	zu	Be-
hörden	sowie	zu	Wohlfahrtsverbänden

•	 Hilfe	beim	Zugang	zur	Gesundheitsfürsorge
•	 Hilfe	beim	Zugang	zu	Kindertagesstätten	sowie	den	ein-

schlägigen	Bildungseinrichtungen	und	Freizeitangeboten	
für	Schüler	und	Erwachsene

•	 Vermittlung	in	Sprachkurse
•	 Beratung	und	Begleitung	in	Alltagsfragen
•	 Förderung	 des	 gegenseitigen	 Verständnisses	 und	 rück-

sichtsvollen	Umgangs	der	Bewohner	der	Gemeinschafts-
unterkunft	und	ihrer	Mitverantwortung	für	die	Gestaltung	
des	Zusammenlebens	in	der	Gemeinschaftsunterkunft

•	 Vermittlung	und	Durchsetzung	unverzichtbarer	kultureller	
Standards	des	Zusammenlebens

•	 Hilfe	bei	der	Lösung	sozialer	Konflikte
•	 Förderung	des	gedeihlichen	Miteinanders	der	Flüchtlinge	

und	der	einheimischen	Nachbarschaft
•	 Netzwerkarbeit	in	der	jeweiligen	Region
•	 Zusammenarbeit	mit	Kooperationspartnern	(z.	B.	Vereine	

und	Jugendmigrationsdienst)

Was wir von Ihnen erwarten:
•	 abgeschlossene	 Fachhochschulausbildung	 zum	 Sozial-

arbeiter	 bzw.	 Sozialpädagogen	 (m/w/d)	 bzw.	 eine	 ver-
gleichbare	Ausbildung	mit	beruflichen	Erfahrungen	in	der	
sozialen	Arbeit

•	 Erfahrung	in	der	Betreuung	und	Beratung	von	Flüchtlin-
gen	verschiedener	Nationalitäten	wäre	wünschenswert

•	 gute	Sprachkenntnisse	in	Englisch
•	 weitere	Sprachkenntnisse	(z.	B.	Russisch,	Serbisch	oder	

Französisch)	wären	wünschenswert
•	 Kenntnisse	im	Ausländer-,	Asylbewerberleistungs-,	Sozi-

alhilfe-	und	Verwaltungsrecht	bzw.	Bereitschaft	zur	zügi-
gen	Aneignung	dieser

•	 selbstbewusstes	 und	 bestimmtes	 Auftreten,	 Durchset-
zungsvermögen	sowie	diplomatisches	Geschick

•	 eigenständiges	 Organisationsgeschick	 in	 lebensalltägli-
chen	und	einzelfallbezogenen	Fragen

•	 pädagogische	Kenntnisse	sowie	hohe	soziale	Kompetenz	
und	interkulturelle	Sensibilität

•	 ein	hohes	Maß	an	psychischer	Belastbarkeit
•	 flexibler	Einsatz	hinsichtlich	der	Arbeitszeit
•	 Erfahrung	und	Fähigkeiten	 in	der	Bewältigung	konflikt-

trächtiger	Situationen
•	 Führerschein	der	Klasse	B	bzw.	3	(inkl.	Fahrpraxis)	sowie	

Bereitschaft	zur	Nutzung	des	privaten	Pkw	für	dienstliche	
Zwecke	gegen	Fahrtkostenerstattung	durch	den	Arbeitgeber

Was wir bieten:
•	 ein	 unbefristetes	 Beschäftigungsverhältnis	 in	 Vollzeit	

(40	h/Woche)
•	 Bezahlung	nach	Entgeltgruppe	S	12	TVöD-V	(VKA)
•	 betriebliches	Gesundheitsmanagement
•	 flexible	und	familienfreundliche	Arbeitszeiten

Das	Landratsamt	Wartburgkreis	fördert	die	Gleichstellung	aller	
Geschlechter	(männlich/	weiblich/	divers).	Die	Stelle	ist	für	
alle	Geschlechter	(m/w/d)	gleichermaßen	geeignet.

Bewerber	 (m/w/d),	die	 im	Sinne	des	§	2	Abs.	2	und	3	des	
SGB	 IX	 schwerbehindert	 oder	 schwerbehinderten	 Menschen	
gleichgestellt	sind,	werden	bei	gleicher	Eignung	und	Befähi-
gung	bevorzugt	berücksichtigt.

Diese	Stelle	 ist	grundsätzlich	 für	eine	Teilzeitbeschäftigung	
geeignet.	Geht	eine	entsprechende	Bewerbung	ein,	wird	ge-
prüft,	 ob	 dem	 Teilzeitwunsch	 im	 Rahmen	 der	 dienstlichen	
Möglichkeiten	 (insbesondere	 Anforderungen	 der	 Stelle,	 ge-
wünschte	Gestaltung	der	Teilzeit)	entsprochen	werden	kann.

Für	 fachliche	 Fragen	 steht	 Ihnen	 Herr	 Hübner	 (Tel.	
03695/617530)	und	in	arbeitsrechtlichen	Fragen	Herr	Penzler	
(Tel.	03695/615500)	gern	zur	Verfügung.

Sollten	Sie	Interesse	haben,	dann	bewerben	Sie	sich	bis	zum	
10. März 2020	 vorzugsweise	unter	„Karriere“	über	unsere	
Homepage:

www.wartburgkreis.de
Alternativ	können	Sie	Ihre	aussagefähigen	Bewerbungsunter-
lagen	auch	senden	an	das:

Landratsamt	Wartburgkreis
-	Haupt-	und	Personalamt	-

Erzberger	Allee	14
36433	Bad	Salzungen

Postalisch	 übermittelte	 Unterlagen	 nicht	 berücksichtigter	
Bewerber	 (m/w/d)	können	nach	Abschluss	des	Auswahlver-
fahrens	 nur	 zurückgesandt	 werden,	 wenn	 Sie	 Ihrer	 Bewer-
bung	einen	ausreichend	frankierten	und	an	Sie	adressierten	
Rückumschlag	(DIN	A	4)	beifügen.	Anderenfalls	werden	Ihre	
Unterlagen	ordnungsgemäß	vernichtet.
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Landratsamt Wartburgkreis

Öffentliche 
Stellenausschreibung

In	der	Zentralen Leitstelle	mit	Sitz	in	Eisenach 
wird	zum	01.07.2020

ein Disponent (m/w/d)
gesucht.

Der	Wartburgkreis	betreibt	zur	Erfüllung	seiner	Aufgaben	im	
Rettungsdienst,	im	Brandschutz,	in	der	Allgemeinen	Hilfe	und	
im	Katastrophenschutz	für	die	Region	des	Landkreises	und	der	
kreisfreien	Stadt	Eisenach	eine	Zentrale	Leitstelle.	Die	Zent-
rale	Leitstelle	koordiniert	ca.	34.000	Einsätze	im	Bereich	des	
Rettungsdienstes	 und	 des	 qualifizierten	 Krankentransportes	
sowie	ca.	2800	Brand-	und	Hilfeleistungseinsätze	pro	Jahr.

Es	erwarten	Sie	schwerpunktmäßig	folgende	Aufgaben:
•	 Entgegennahme	 und	 unverzügliche	 Bearbeitung	 aller	

eingehenden	Notrufe,	des	Rettungsdienstes,	des	Brand-
schutzes,	der	Allgemeinen	Hilfe,	des	qualifizierten	Kran-
kentransportes	sowie	sonstige	Hilfeersuchen

•	 eigenverantwortliche	und	sachkundige	Entscheidung	über	
die	Alarmierung	der	Kräfte	und	Mittel	im	Zuständigkeits-
bereich	 der	 Zentralen	 Leitstelle	 auf	 der	 Grundlage	 der	
Alarm-	und	Einsatzpläne	bzw.	des	Einsatzmittelvorschla-
ges	des	Einsatzleitsystems	oder	der	operativen	Lage

•	 Alarmierung,	 Lenkung	 und	 Überwachung	 aller	 Einsätze	
der	 Notfallrettung	 und	 des	 qualifizierten	 Krankentrans-
portes

•	 Mitwirkung	 bei	 der	 Organisation	 des	 Zusammenwirkens	
mit	anderen	Behörden,	Leitstellen,	Hilfsorganisationen,	
des	kassenärztlichen	Bereitschaftsdienstes	sowie	bei	der	
Erfüllung	von	Amtshilfeersuchen

•	 Erstellung	 von	 Einsatzdokumentationen,	 Datenaufberei-
tung	und	begrenzte	Datenpflege	im	Einsatzleitsystem

•	 Zusammenwirken	bei	Havarien,	Katastrophen	und	ande-
ren	Ereignissen	mit	dem	Führungs-	und	Lagezentrum	der	
Polizei	sowie	Kommunal-	und	Landesbehörden

•	 Überwachung	des	Funkverkehrskreises
•	 Auskunftserteilung	an	hilfesuchende	Bürger

Wir erwarten	von	Ihnen:
•	 eine	 abgeschlossene	 Ausbildung	 zum	 Notfallsanitäter	

(m/w/d)	im	Sinne	des	§	1	des	Notfallsanitätergesetzes
•	 eine	 nachweislich	 mindestens	 dreijährige	 Tätigkeit	 im	

Rettungsdienst
•	 eine	absolvierte	Leitstellendisponentenausbildung	an	ei-

ner	staatlich	anerkannten	Ausbildungseinrichtung
•	 eine	Sprechfunkausbildung	nach	FwDV	2	(min.	27	Std.)
•	 fundierte	Kenntnisse	in	der	Informations-	und	EDV-Technik
•	 ziel-	und	erfolgsorientiertes	Denken	und	Handeln,	Verant-

wortungsbewusstsein
•	 ausgeprägte	kommunikative	Fähigkeiten,	sicheres	und	ru-

higes	Auftreten	sowie	Konfliktfähigkeit
•	 eine	hohe	Belastbarkeit,	Zuverlässigkeit	und	Teamfähigkeit
•	 ein	hohes	Maß	an	Flexibilität	im	Bereich	der	Schichtpla-

nung	und	Bereitschaft	zur	Teilnahme	an	Aus-	und	Fortbil-
dungsmaßnahmen

•	 wünschenswert:
•	 erfolgreich	absolvierte	Laufbahnprüfung	 für	den	mittle-

ren	 feuerwehrtechnischen	Dienst	 oder	mindestens	nach	
§	10	Nr.	1	und	2	Thüringer	Feuerwehr-Laufbahn-,	Ausbil-
dungs-	 und	 Prüfungsordnung	 eine	 Grundausbildung	mit	
erfolgreich	abgeschlossener	Zwischenprüfung

•	 Fremdsprachenkenntnisse	(Englisch)

Wir bieten	Ihnen:
•	 ein	unbefristetes	Beschäftigungsverhältnis
•	 eine	 Stelle	 mit	 40	 Wochenarbeitsstunden	 bei	 einem	

12-Stunden-Wechselschichtdienst
•	 Bezahlung	nach	Entgeltgruppe	9a	TVöD-V	(VKA)
•	 Teilnahme	an	der	leistungsorientierten	Bezahlung
•	 Zusatzversorgung	des	öffentlichen	Dienstes
•	 betriebliches	Gesundheitsmanagement

Das	Landratsamt	Wartburgkreis	fördert	die	Gleichstellung	al-
ler	Geschlechter	(männlich/weiblich/divers).	Die	Stelle	ist	für	
alle	Geschlechter	(m/w/d)	gleichermaßen	geeignet.

Bewerber	 (m/w/d),	die	 im	Sinne	des	§	2	Abs.	2	und	3	des	
SGB	 IX	 schwerbehindert	 oder	 schwerbehinderten	 Menschen	
gleichgestellt	sind,	werden	bei	gleicher	Eignung	und	Befähi-
gung	bevorzugt	berücksichtigt.

Diese	Stelle	 ist	grundsätzlich	 für	eine	Teilzeitbeschäftigung	
geeignet.	Geht	eine	entsprechende	Bewerbung	ein,	wird	ge-
prüft,	 ob	 dem	 Teilzeitwunsch	 im	 Rahmen	 der	 dienstlichen	
Möglichkeiten	 (insbesondere	 Anforderungen	 der	 Stelle,	 ge-
wünschte	Gestaltung	der	Teilzeit)	entsprochen	werden	kann.

Für	 fachliche	 Fragen	 steht	 Ihnen	 Herr	 Mötzing	 (Tel.	
03691/722311)	und	in	arbeitsrechtlichen	Fragen	Herr	Penzler	
(Tel.	03695/615500)	gern	zur	Verfügung.

Sollten	Sie	Interesse	haben,	dann	bewerben	Sie	sich	bis	zum	
11. März 2020	 vorzugsweise	unter	„Karriere“	über	unsere	
Homepage:

www.wartburgkreis.de
Alternativ	können	Sie	Ihre	aussagefähigen	Bewerbungsunter-
lagen	auch	senden	an	das:

Landratsamt	Wartburgkreis
-	Haupt-	und	Personalamt	-

Erzberger	Allee	14
36433	Bad	Salzungen

Postalisch	 übermittelte	 Unterlagen	 nicht	 berücksichtigter	
Bewerber	 (m/w/d)	können	nach	Abschluss	des	Auswahlver-
fahrens	 nur	 zurückgesandt	 werden,	 wenn	 Sie	 Ihrer	 Bewer-
bung	einen	ausreichend	frankierten	und	an	Sie	adressierten	
Rückumschlag	 (DIN	A	4)	beifügen.	Andernfalls	werden	 Ihre	
Unterlagen	ordnungsgemäß	vernichtet.

Landratsamt Wartburgkreis

Öffentliche 
Stellenausschreibung

Zum	nächstmöglichen	Zeitpunkt	ist	eine	Stelle

Schulhausmeister (m/w/d)
an	den	Schulstandorten	Mihla	und	Berka	v.	d.	Hainich 

zu	besetzen.

Sie erwartet	schwerpunktmäßig	folgendes	Aufgabengebiet:
•	 Gewährleistung	von	Ordnung,	Sicherheit	und	Sauberkeit	

in	 den	 Schulobjekten	Grundschule	 Berka	 v.	 d.	 Hainich	
und	Regelschule	Mihla

•	 Pflege	und	Wartung	von	Außenanlagen
•	 Verkehrssicherung,	einschließlich	Winterdienst
•	 Betriebsführung	der	technischen	Gebäudeanlagen
•	 Kontrolle	 und	 Funktionalitätsprüfung	 technischer	 Ein-

richtungen	 (Heizungen,	 Einbruchmeldeanlagen,	 Brand-
meldeanlagen,	Gebäudeschließanlage	etc.)
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•	 Durchführung	kleinerer	Reparatur-	und	Instandsetzungs-
arbeiten,	wie	beispielsweise	Reparatur	von	Türschlössern,	
Schulmöbeln,	Sanitäranlagen,	Leuchtkörpern

•	 Durchführung	von	Kontrollgängen,	Möbeltransporten	und	
Umzügen

•	 Administration	der	Gebäudeschließanlage
•	 Kontrolle	der	Gebäudereinigung
•	 selbständiges	Erkennen	von	Reparaturbedarf	sowie,	wenn	

möglich,	Ausführung	von	Kleinreparaturen,	Malerarbeiten
•	 Bauüberwachung	 kleiner	 und	 mittlerer	 Bautätigkeiten,	

welche	durch	Fremdfirmen	ausgeführt	werden
•	 Wartungskontrollen	und	Dokumentierungen
•	 Vertretung	sowie	Aushilfsleistungen	an	anderen	Liegen-

schaften	des	Wartburgkreises

Was wir erwarten:
•	 eine	abgeschlossene,	mindestens	3-jährige	Ausbildung	als	

Tischler	 (m/w/d)	 oder	 Elektroanlagenmonteur	 (m/w/d)	
oder	 Elektroniker	 (m/w/d)	 der	 Fachrichtung	 Betriebs-
technik,	Energie-	und	Gebäudetechnik	oder	Gebäude-	und	
Infrastruktursysteme	 oder	 Anlagenmechaniker	 (m/w/d)	
für	Sanitär-,	Heizung-	und	Klimatechnik

•	 einschlägige	Erfahrungen	zur	Betreuung	von	Liegenschaften
•	 ausgeprägter	 technischer	Sachverstand	und	handwerkli-

ches	Geschick
•	 gesundheitliche	Eignung	für	körperlich	belastende	Arbeiten
•	 selbständiges	 und	 eigenverantwortliches	Handeln	 sowie	

Organisationsgeschick
•	 Flexibilität	 sowie	 Einsatzbereitschaft	 auch	 außerhalb	 der	

normalen	Arbeitszeit	einschließlich	an	Sonn-	und	Feiertagen
•	 Führerschein	der	Klasse	B	(3)	und	Bereitschaft	zur	Nut-

zung	 des	 privaten	 Pkw	 für	 dienstliche	 Zwecke	 gegen	
Fahrtkostenerstattung	durch	den	Arbeitgeber

Bewerber	 (m/w/d)	 sollten	 in	 Ortsnähe	 der	 zu	 betreuenden	
Gebäude	 wohnen,	 um	 einer	 Präsenzpflicht	 im	 Bedarfsfall	
nachkommen	zu	können.

Was wir bieten:
•	 ein	 zunächst	 für	die	Dauer	von	zwei	Jahren	befristetes	

Arbeitsverhältnis	gemäß	§	14	Abs.2	TzBfG	mit	der	Option	
auf	unbefristete	Weiterbeschäftigung

•	 eine Stelle in Vollzeit	(40	Wochenstunden)
•	 Bezahlung	nach	Entgeltgruppe	E	5	TVöD-V	(VKA)
•	 Teilnahme	an	der	leistungsorientierten	Bezahlung
•	 Zusatzversorgung	des	öffentlichen	Dienstes
•	 betriebliches	Gesundheitsmanagement

Das	Landratsamt	Wartburgkreis	fördert	die	Gleichstellung	al-
ler	Geschlechter	(männlich/weiblich/divers).	Die	Stelle	ist	für	
alle	Geschlechter	(m/w/d)	gleichermaßen	geeignet.

Bewerber	 (m/w/d),	die	 im	Sinne	des	§	2	Abs.	2	und	3	des	
SGB	 IX	 schwerbehindert	 oder	 schwerbehinderten	 Menschen	
gleichgestellt	sind,	werden	bei	gleicher	Eignung	und	Befähi-
gung	bevorzugt	berücksichtigt.

Diese	Stelle	 ist	grundsätzlich	 für	eine	Teilzeitbeschäftigung	
geeignet.	Geht	eine	entsprechende	Bewerbung	ein,	wird	ge-
prüft,	 ob	 dem	 Teilzeitwunsch	 im	 Rahmen	 der	 dienstlichen	
Möglichkeiten	 (insbesondere	 Anforderungen	 der	 Stelle,	 ge-
wünschte	Gestaltung	der	Teilzeit)	entsprochen	werden	kann.

Für	 fachliche	 Fragen	 steht	 Ihnen	 Frau	 Durner	 (Tel.	
03695/616230)	und	in	arbeitsrechtlichen	Fragen	Herr	Penzler	
(Tel.	03695/615500)	gern	zur	Verfügung.

Sollten	Sie	Interesse	haben,	dann	bewerben	Sie	sich	bis	zum	
11. März 2020	 vorzugsweise	unter	„Karriere“	über	unsere	
Homepage:

www.wartburgkreis.de

Alternativ	können	Sie	Ihre	aussagefähigen	Bewerbungsunter-
lagen	auch	senden	an	das:

Landratsamt	Wartburgkreis
-	Haupt-	und	Personalamt	-

Erzberger	Allee	14
36433	Bad	Salzungen

Postalisch	 übermittelte	 Unterlagen	 nicht	 berücksichtigter	
Bewerber	 (m/w/d)	können	nach	Abschluss	des	Auswahlver-
fahrens	 nur	 zurückgesandt	 werden,	 wenn	 Sie	 Ihrer	 Bewer-
bung	einen	ausreichend	frankierten	und	an	Sie	adressierten	
Rückumschlag	 (DIN	A	4)	beifügen.	Andernfalls	werden	 Ihre	
Unterlagen	ordnungsgemäß	vernichtet.

Landratsamt Wartburgkreis

Öffentliche 
Ausschreibung eines 
Ausbildungsplatzes

Im	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	des	
Landratsamtes	Wartburgkreis

ist	zum 1. September 2020 ein

Ausbildungsplatz zum  
Tiergesundheitskontrolleur (m/w/d)

zu	besetzen.

Die	Ausbildung	gliedert	sich	in	einen	praktischen	sowie	einen	
theoretischen	Teil	und	umfasst	24	Monate.	Bei	erfolgreichem	
Abschluss	 wird	 eine	 anschließende	 Weiterbeschäftigung	 in	
einem	unbefristeten	Arbeitsverhältnis	mit	dem	Landratsamt	
Wartburgkreis	angestrebt.

Ausbildungsinhalt:
Vermittlung	von	Kenntnissen	und	Fertigkeiten	auf	den	Gebieten:
•	 Tierseuchenschutz,	 Tierseuchenbekämpfung	 und	 Tierge-

sundheit	einschließlich	Probenahme
•	 Verkehr	mit	tierischen	Nebenprodukten
•	 Tierschutz
•	 Verkehr	mit	Tierarzneimitteln	und	Umsetzung	des	Natio-

nalen	Rückstandskontrollplans
•	 Grundlagen	der	Fleisch-,	Geflügelfleisch-,	Milch-	und	Le-

bensmittelhygiene
•	 psychologische	Grundlagen	der	Überwachungstätigkeit
•	 Recht,	Verwaltung	und	Qualitätsmanagement	sowie	elek-

tronische	Datenverarbeitung

Voraussetzungen für Ihre Ausbildung:
mindestens	Hauptschulabschluss	oder	ein	gleichwertiger	Bil-
dungsabschluss	sowie:
•	 eine	 erfolgreich	 abgeschlossene	 Berufsausbildung	 als	

Landwirt	(m/w/d)	oder	Tierwirt	(m/w/d)	und	darauf	auf-
bauend	eine	Meisterprüfung	oder	eine	Abschlussprüfung	
an	 einer	 staatlichen	 Technikerschule,	 Staatlichen	 Fach-
akademie	oder	ähnlichen	Fachschule

•	 langjährige	Berufserfahrung	in	der	Haltung	von	landwirt-
schaftlichen	Nutztieren

•	 Sachkunde	 im	 Transport	 von	 landwirtschaftlichen	Nutz-
tieren	ist	wünschenswert

•	 Bereitschaft	zur	regelmäßigen	fachlichen	Fortbildung
•	 sichere	 Kenntnisse	 in	 der	 Anwendung	der	Microsoft-Of-

fice-Programme	 werden	 vorausgesetzt,	 Kenntnisse	 der	
Fachanwendungen	HI-Tier,	TSN,	TRACES	und	BALVI	sind	
wünschenswert
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•	 hohe	 Leistungsbereitschaft,	 Belastbarkeit,	 Verantwor-
tungsbewusstsein,	 Durchsetzungsvermögen,	 Kommuni-
kationsfähigkeit	und	Verhandlungsgeschick	sowie	selbst-
ständiges	Arbeiten	und	sicheres	Auftreten

•	 Bereitschaft	 zu	 flexiblen	Arbeitszeiten,	 auch	 außerhalb	
der	üblichen	Dienstzeiten

•	 Führerschein	der	Klasse	B	(3)	sowie	die	Bereitschaft	zur	
Nutzung	des	privaten	Pkw	für	dienstliche	Zwecke	gegen	
Fahrtkostenerstattung	durch	den	Arbeitgeber	gemäß	Thü-
ringer	Reisekostengesetz

Unser Angebot:
•	 ein	auf	zwei	Jahre	befristetes	Tarifbeschäftigtenverhält-

nis	 in	 Vollzeit	 (40	 Stunden/Woche)	mit	 der	Option	 auf	
Übernahme	in	ein	unbefristetes	Arbeitsverhältnis	bei	er-
folgreichem	Abschluss

•	 während	der	Ausbildung	Vergütung	nach	Entgeltgruppe	E	
5	TVöD-V	(VKA),	perspektivisch	E	9a	TVöD-V	(VKA)

•	 Übernahme	der	Lehrgangskosten	durch	den	Arbeitgeber
•	 Zusatzversorgung	des	öffentlichen	Dienstes
•	 betriebliches	Gesundheitsmanagement

Das	Veterinär-	und	Lebensmittelüberwachungsamt	des	Wart-
burgkreises	nimmt	zugleich	die	Aufgaben	für	das	Gebiet	der	
kreisfreien	Stadt	Eisenach	wahr,	Ihre	Arbeitseinsätze	werden	
in	verschiedenen	Gebieten	des	Wartburgkreises	sowie	in	der	
Stadt	Eisenach	sein.

Das	Landratsamt	Wartburgkreis	fördert	die	Gleichstellung	al-
ler	Geschlechter	(männlich/weiblich/divers).	Die	Stelle	ist	für	
alle	Geschlechter	(m/w/d)	gleichermaßen	geeignet.

Bewerber	(m/w/d),	die	im	Sinne	des	§	2	Abs.	2	und	3	des	So-
zialgesetzbuches	IX	schwerbehindert	oder	schwerbehinderten	
Menschen	 gleichgestellt	 sind,	 werden	 bei	 gleicher	 Eignung	
und	Befähigung	bevorzugt	berücksichtigt.

Für	fachliche	Fragen	steht	Ihnen	der	Leiter	des	Veterinär-	und	
Lebensmittelüberwachungsamtes,	 Herr	 Dr.	 Knyrim	 (Telefon:	
03695	617300),	und	 in	arbeitsrechtlichen	Fragen	der	Sach-
gebietsleiter	 Personal,	 Organisation,	 Herr	 Penzler	 (Telefon:	
03695	615500),	zur	Verfügung.

Sollten	Sie	Interesse	haben,	dann	bewerben	Sie	sich	bis	zum	
13. März 2020	 vorzugsweise	unter	„Karriere“	über	unsere	
Homepage:

www.wartburgkreis.de
Alternativ	können	Sie	Ihre	aussagefähigen	Bewerbungsunter-
lagen	auch	senden	an	das:

Landratsamt	Wartburgkreis
Haupt-	und	Personalamt

Erzberger	Allee	14
36433	Bad	Salzungen

Postalisch	 übermittelte	 Unterlagen	 nicht	 berücksichtigter	
Bewerber	 (m/w/d)	können	nach	Abschluss	des	Auswahlver-
fahrens	 nur	 zurückgesandt	 werden,	 wenn	 Sie	 Ihrer	 Bewer-
bung	einen	ausreichend	frankierten	und	an	Sie	adressierten	
Rückumschlag	(DIN	A	4)	beifügen.	Anderenfalls	werden	Ihre	
Unterlagen	ordnungsgemäß	vernichtet.

Nachruf
Die	Nachricht	vom	Tod

unserer	langjährigen	Mitarbeiterin

Frau

Eveline Witzel
hat	uns	tief	getroffen.

Frau	Witzel	war	eine	pflichtbewusste,	hilfsbereite
und	freundliche	Kollegin,	die	ihre	Aufgaben

im	Jobcenter	Wartburgkreis
mit	hoher	Einsatzbereitschaft	erfüllte.

In	Dankbarkeit	ihrer	langjährigen	Tätigkeit	verabschieden
wir	uns	und	bewahren	ihr	ein	ehrendes	Andenken.

Besonderes	Mitgefühl	und	Anteilnahme
gelten	ihrer	Familie.

Landratsamt Wartburgkreis und Jobcenter Wartburgkreis

Reinhard	Krebs Susanne	Zenkert
Landrat Geschäftsführerin

Jutta	Kulczynski Heiko	Burkhardt
Personalrat Personalrat

Bad	Salzungen,	im	Januar	2020


